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Vorwort
Otto Schily
Bundesminister des Innern

Bereits wenige Jahre nach ihrer Gründung, nämlich im Jahre 1953, führte
die Bundesrepublik Deutschland ein gesetzlich geregeltes Verfahren zur
Anerkennung von ausländischen Flüchtlingen ein. Das Abkommen über
die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (die sog. Genfer
Konvention) war im selben Jahr ratifiziert worden. Um die Vorausset-
zungen für die tatsächliche Gewährung dieses Asylrechts zu schaffen,
wurde am 6. Januar 1953 eine Asylverordnung zur Anerkennung und
Verteilung von ausländischen Flüchtlingen erlassen. Dieses Jahr mar-
kiert damit den Beginn der Tätigkeit des heutigen Bundesamtes für die
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge.

Das Anerkennungsverfahren wurde damals von einem Ausschuss, be-
stehend aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern, durchgeführt. „Bei
Bedarf“ - so heißt es in der Asylverordnung - „sind mehrere Ausschüsse
zu bilden“. Damals konnte man sich sicherlich keine Vorstellung davon
machen, welche Bedeutung das Thema Asyl für Deutschland und Euro-
pa im Laufe der kommenden Jahrzehnte bekommen sollte. Ein weiter
Weg liegt zwischen diesen Anfängen des Asylverfahrens, das von einer
doch recht überschaubaren Zahl von Asylbewerbern ausging – 1953
waren es nicht einmal 2.000 Antragsteller – und der Behörde, wie sie
sich heute darstellt. Zumal die Anerkennung des Asylrechts nach Art.
16 Grundgesetz damals noch nicht zu den Aufgaben der neuen Bundes-
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behörde zählte. Diese und weitere wichtige Aufgaben, wie die Prüfung
zielstaatsbezogener Abschiebungshindernisse, wurden dem Bundesamt
erst später übertragen.

Dass Deutschland, in dem selbst noch wenige Jahre zuvor Verfolgung
und Unterdrückung in noch nie da gewesenem Ausmaß stattgefunden
hatten und das unbeschreibliches Leid und Elend in die Welt getragen
hatte, von politisch Verfolgten als Zufluchtsort angesehen wurde, ist ein
durchaus erfreulicher Umstand. Und auch heute können und sollten wir
stolz darauf sein, dass wir so vielen Menschen, die aus Furcht vor Ver-
folgung ihre Heimat verlassen mussten, helfen konnten und dass unser
Land als sicherer Ort für Schutzbedürftige gilt.

In der alltäglichen Beschäftigung mit dem Thema Asyl in Deutschland
gerät dieser Aspekt nur allzu leicht aus dem Blick. Das liegt vor allem
daran, dass der Anteil derer, die sich tatsächlich auf politische Verfol-
gung berufen können, deutlich geringer ist, als der derjenigen, die sich
unberechtigt auf das Asylrecht berufen.

Nicht nur politische Verfolgung, sondern auch Armut, Arbeitslosigkeit
oder Naturkatastrophen in vielen Ländern der Erde bewegen Menschen
zur Flucht und zu dem Versuch, im Ausland bessere Lebensbedingun-
gen zu finden. Deutschland ist also auch aus anderen Gründen für Zu-
wanderer attraktiv. Da das Asylrecht jedoch dem Schutz vor politischer
Verfolgung dient, kann nicht hingenommen werden, wenn es als Mittel
genutzt werden soll, um ein sonst nicht bestehendes Aufenthaltsrecht
auf Umwegen zu erreichen. Die Frage, unter welchen Voraussetzungen
und in welchem Umfang Ausländern ein Aufenthaltsrecht gewährt wer-
den soll, die nicht vor Verfolgung Schutz und Zuflucht suchen, wird
nicht durch das Asylrecht, sondern durch das Ausländerrecht geregelt.

Aufgabe des Bundesamtes ist es, in einem gesetzlich geregelten Asyl-
verfahren in jedem Einzelfall zu prüfen, ob tatsächlich eine asylrelevan-
te Verfolgungsgefahr besteht. Der Behörde und jedem Mitarbeiter, der
im Asylverfahren entscheidet, kommt damit eine große Verantwortung
zu. Dieser Verantwortung kann nur gerecht werden, wer über umfassen-
de und aktuelle Informationen über die Situation in den jeweiligen Her-
kunftsländern von Asylbewerbern verfügt. Das Bundesamt unternimmt

deshalb große Anstrengungen, um laufend auf dem neuesten Erkenntnis-
stand zu sein. Zunehmend bedeutsam wird der Kontakt zu den anderen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Seit In-Kraft-Treten des Ver-
trages von Amsterdam 1999 gehört auch die Asylpolitik zu den verge-
meinschafteten Aufgaben der Europäischen Union. Einzelne europäi-
sche Regelungen sind bereits in Kraft. So ist das Bundesamt auch für
die Umsetzung der Rechtsverordnung Dublin II zuständig. Mit dieser
EU-Verordnung wird erreicht, dass jedem Asylbewerber innerhalb der
EU nur ein Asylverfahren eröffnet wird. Damit wird verhindert, dass
missbräuchlich mehrere Verfahren in verschiedenen Mitgliedstaaten an-
gestrengt werden.

Angesichts der neuen Bedrohungslage nach dem 11. September 2001
kommt dem Bundesamt auch eine wichtige Rolle im Bereich der Gefah-
renabwehr zu. Es ist häufig die erste Anlaufstelle, die Motive und per-
sönliche Hintergründe von eingereisten Ausländern erforschen kann. Ihm
kommt damit eine große Verantwortung bei der Identifizierung von Per-
sonen, die die innere Sicherheit gefährden könnten, zu. Und es arbeitet
intensiv mit den Sicherheitsbehörden zusammen, um potenzielle Gefah-
ren rechtzeitig zu erkennen und den notwendigen Informationsfluss zu
gewährleisten.

Das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge hat sich
zu einer modernen Behörde mit über 2.300 Mitarbeitern und 24 Außen-
stellen entwickelt. Ihre Größe entspricht der Herausforderung, die die
Bewältigung der Vielzahl von Asylverfahren darstellt. Durch einen um-
fassenden Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstech-
nik, die Anwendung moderner Verwaltungsinstrumente und die ständige
Qualifizierung der Beschäftigten kann es ein zügiges Asylverfahren auf
der Basis einer umfassenden und gewissenhaften Sachverhaltsaufklä-
rung gewährleisten. Der Verfahrensbeschleunigung kommt eine beson-
dere Bedeutung zu. Der tatsächlich Schutzbedürftige hat ein berechtig-
tes Interesse an einer schnellen Anerkennung und Schutzgewährung. Die
Gesellschaft hat zudem ein berechtigtes Interesse daran, dass eine unge-
rechtfertigte Berufung auf das Asylrecht schnell erkannt und ein mögli-
cher Missbrauch von staatlichen Leistungen verhindert wird.

VORWORT
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Grußwort

50 Jahre Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge –
ein halbes Jahrhundert!
Doch was ist ein halbes Jahrhundert? In der Weltgeschichte allenfalls
ein Wimpernschlag, aber im Dasein eines Menschen oder einer Institu-
tion durchaus ein bedeutendes Stück Geschichte. Der Beginn der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in den auch die Einrichtung der Bun-
desdienststelle für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge fiel, ist
die Geburtsstunde einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte von Demo-
kratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten. Ein halbes Jahrhun-
dert, das geprägt war von rapiden Veränderungen, einer Fülle an Ent-
scheidungen und stetiger Fortentwicklung, hat auch das Amt seit Be-
ginn seiner Existenz permanent beeinflusst. Was im hölzernen Proviso-
rium des sogenannten Valka-Lagers in Nürnberg-Langwasser seinen
Ursprung in Form einer Bundesdienststelle nahm, ist heute zu einem
Kompetenzzentrum für Migration, Integration und Flüchtlinge heran-
gereift.

„Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“. Die Verankerung dieses Sat-
zes in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland machte das
Grundrecht auf Asyl (Artikel 16 Abs.2 Satz 2 GG) einzigartig in der
europäischen Verfassungsgeschichte. Dementsprechend aufwändig wurde

Dr. Albert Schmid
Präsident des Bundesamtes für
die Anerkennung ausländischer
Flüchtlinge in Nürnberg

Immer deutlicher tritt zu Tage, dass der Integration von in Deutschland
lebenden Ausländern in der Vergangenheit viel zu wenig Aufmerksam-
keit gewidmet wurde. Die zum Teil dramatischen Folgen werden nun
spürbar. Das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge
hat als zentrale Asylbehörde über Jahrzehnte eine umfassende Kompe-
tenz in Fragen der Migration erworben. Es ist damit in besonderer Weise
dafür qualifiziert, zum Beispiel auch Aufgaben der Integration wahr-
zunehmen und vorhandene Ressourcen auch außerhalb des Asylverfah-
rens intensiv zu nutzen. In diesem Jahr hat das Bundesamt deshalb be-
reits zusätzliche Aufgaben übernommen, um Programme zur Förderung
der sprachlichen, gesellschaftlichen und sozialen Integration zu bündeln.
Es bereitet zudem ein bundesweites Integrationsprogramm vor. Ich sehe
darin den Beginn eines Wandels von der reinen Asylbehörde zu einer
Bundesbehörde mit einem breiten Aufgabenspektrum, das auch andere
wichtige Aspekte der Migration umfasst.

Diese Festschrift soll nicht nur einen Überblick über die Geschichte der
Behörde geben. Sie beleuchtet mit ihren Fachbeiträgen auch aktuelle
Themen des Asylrechts und der Asylpolitik und bietet Ihnen damit eine
hoffentlich interessante Lektüre.

Otto Schily
Bundesminister des Innern

VORWORT
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das Prüfungsverfahren ausgestaltet und entsprechend attraktiv wirkte
es auf politisch verfolgte Menschen und solche, die vorgaben, politisch
verfolgt zu sein. Ihre Zahl stieg von anfänglich ca. 2.000 Asylanträgen
pro Jahr kontinuierlich. Das unberechenbare politische Weltgeschehen
spiegelte sich in seinen negativen Auswirkungen durch Verfolgung, Flucht
und Vertreibung direkt in der Zahl der Asylbegehren wider. Beispielhaft
seien genannt: Ungarn-Aufstand, Prager Frühling, Palästina-Konflikt,
Militärputsch in der Türkei, Jugoslawien-Krieg. Der andauernde An-
stieg erreichte im Jahr 1992 mit 438.191 Anträgen einen historischen
Höhepunkt und war von da an, durch gesetzliche Maßnahmen bedingt,
stark rückläufig. Dieser Trend hält bis heute an.

Die Entwicklung der Asylbewerberzahlen stellte zu jeder Zeit auch eine
Herausforderung der Verwaltung dar, und zwar auf den unterschied-
lichsten Ebenen. Aus organisatorischer Sicht war die Abschaffung der
Anerkennungsausschüsse und die Übertragung der Verfahren auf wei-
sungsunabhängige Einzelentscheider mit dem Ziel der Verfahrensbe-
schleunigung im Jahre 1980 einer der wohl einschneidendsten Schritte.
Auch die dezentralisierte Unterbringung der Asylbewerber und die da-
mit verbundene Einrichtung von insgesamt 48 Außenstellen im gesam-
ten Bundesgebiet Anfang der neunziger Jahre waren nicht minder große
Herausforderungen. Konnten die Aufgaben personell im Jahre 1953 noch
von 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewältigt werden, waren 40
Jahre später 4.100 Mitarbeiter plus 1.000 weitere, die im Wege der
Abordnung von anderen Behörden vorübergehend beim Bundesamt tä-
tig waren, erforderlich. Neben den strukturellen und personellen Verän-
derungen wurde der Auf- und Ausbau einer modernen und leistungsfä-
higen Informationstechnik betrieben, denn ein permanenter Veränderungs-
prozess bedingt informationstechnischen Anpassungsbedarf.

Der so genannte Asylkompromiss vom 6.12.1992 und die daraufhin er-
folgte Änderung des Grundgesetzes durch die Einfügung des Artikels
16a sowie das In-Kraft-Treten des neuen Asylverfahrensgesetzes zum
1. Juli 1993 enthielten umfangreiche Regelungen, wie die Bestimmung
verfolgungssicherer Herkunftsländer, sicherer Drittstaaten und die Aus-
weitung der bislang zentralen Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts
Ansbach auf alle deutschen Verwaltungsgerichte. Damit wurde ein um-
gekehrter Trend mit stetig sinkenden Asylbewerberzahlen eingeleitet.

Für das Bundesamt begann eine Phase der Konsolidierung, die neben
einem Personalabbau auch zur Schließung von Außenstellen führte, de-
ren Zahl heute auf 24 halbiert ist. Auf der Grundlage des Projekts „Mo-
derner Staat - Moderne Verwaltung“ wurde eine Qualitätsoffensive ins
Leben gerufen, in die alle Bereiche des Amtes eingeschlossen waren.
Prioritäres Ziel war die Verbesserung der Qualität der Entscheidungen
des Bundesamtes, die auf Grund der exorbitanten Zugangszahlen teil-
weise nicht mit der erforderlichen Intensität geprüft und bearbeitet wer-
den konnten und deshalb in einigen Fällen öffentlicher Kritik ausgesetzt
waren.

Als Maßnahmenbündel zur Optimierung des Asylverfahrens wurde die
Aus- und Fortbildung der Einzelentscheider/-innen intensiviert. So wur-
den insbesondere „sonderbeauftragte Einzelentscheider/-innen“ für den
Umgang mit geschlechtsspezifisch Verfolgten, Folteropfern, traumati-
sierten Flüchtlingen und unbegleiteten Minderjährigen psychologisch und
rechtlich geschult. Um diesen besonders sensibel gelagerten Fällen ge-
recht zu werden, wurde der Einsatz für den gesamten Verfahrensbereich
geregelt und darüber hinaus ein Leitfaden zum Umgang mit traumati-
sierten Asylbewerbern erarbeitet. Außerdem nahmen Dolmetscherinnen
an Schulungen speziell für den Einsatz in Anhörungen traumatisierter
Frauen teil.

Schließlich wurde beim Informationszentrum Asyl und Migration, das
die relevanten Daten aus den Herkunftsländern und zur Rechtsprechung
sammelt und analysiert, ein Expertenforum eingerichtet. Diesem gehö-
ren Fachleute aus verschiedenen Bereichen an, die das Bundesamt in
Fragen umfassender und objektiver Informationsgewinnung und -auf-
bereitung beraten.

Als weiterer Baustein zur Sicherstellung und Steigerung eines qualitativ
hochwertigen und effektiven Asylverfahrens wurde die Konzeption ei-
nes leistungsfähigen IT-Systems erforderlich, um den gestiegenen An-
forderungen sowohl im nationalen als auch im internationalen Bereich
gerecht zu werden. So wird der Kernprozess Asyl durch die Fachan-
wendung MARiS (MigrationAsylReintegrationsSystem) unterstützt. Die
Workflow-Technologie erlaubt eine zukunftssichere und flexible IT-
Unterstützung der Geschäftsprozesse. Aktenbearbeitung und Aktenar-
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chivierung erfolgen in elektronischer Form. Die jeder Zeit verfügbaren
„Akten“ am Computer ermöglichen schnellere Arbeitsabläufe. Der hohe
technische Standard garantiert zudem Auswertungsmöglichkeiten in den
Bereichen Zuwanderung, Integration und Reintegration. MARIS ist ein
bedienerfreundliches, ergonomisch optimiertes IT-System auf der Basis
neuester Technik. Dank seines modularen Aufbaus kann es jederzeit er-
gänzt bzw. umgebaut werden. Dies ermöglicht eine schnelle und effekti-
ve Reaktion auf gesetzliche Veränderungen sowie gesellschaftliche Ent-
wicklungen in den Herkunftsländern. Damit hat sich das Bundesamt zu
einer der modernsten und fortschrittlichsten Behörden Deutschlands auf
diesem Gebiet entwickelt.

Eine weitere, ganz entscheidende Phase wurde für das Bundesamt mit
der Diskussion um ein Zuwanderungsgesetz eingeleitet. Den ausschlag-
gebenden Anstoß hatte die Greencard-Initiative von Bundeskanzler
Gerhard Schröder im Frühjahr 2000 gegeben. Mit der Einsetzung der
Unabhängigen Kommission „Zuwanderung“ am 12. September 2000
erreichte der Bundesminister des Innern, Otto Schily, schließlich eine
„Enttabuisierung“ des Themas Zuwanderung und legte eine solide Ba-
sis für den dann folgenden Diskurs. So konnte bereits während der Ar-
beiten der Kommission ein reges Interesse an diesem überaus komple-
xen und gesellschaftspolitisch relevanten Thema in fachlichen und poli-
tischen Kreisen verzeichnet werden.

Der am 4. Juli 2001 vorgelegte Bericht der nach ihrer Vorsitzenden be-
kannt gewordenen „Süssmuth-Kommission“ ist wahrscheinlich die um-
fassendste Bestandsaufnahme der Zuwanderungs- und Integrations-
lage in der Bundesrepublik überhaupt, eine Leistung, die im Dickicht
von bislang bestehenden fragmentierten Zuständigkeiten und unzurei-
chender Datenbasis nicht hoch genug gewürdigt werden kann. Der Be-
richt bietet ganz konkrete Vorschläge für die Gestaltung künftiger Zu-
wanderungsverfahren und betont die eminente Bedeutung der Integrati-
on, für die zugleich dezidierte Handlungsempfehlungen aufgestellt wer-
den. Nach dem Prinzip des one stop government schlug die Kommission
konsequenterweise die Bündelung von zentralen Aufgaben unter dem
Dach einer Bundesoberbehörde vor.
Mit dem am 7. November 2001 im Kabinett beschlossenen „Entwurf
eines Gesetzes zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und

zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern
und Ausländern“, dem Zuwanderungsgesetz (ZuwG), hat der Gesetzge-
ber diesen Vorschlag aufgegriffen und durch die Einsetzung eines „Bun-
desamts für Migration und Flüchtlinge“ umgesetzt. Das Zustandekom-
men des ZuwG wurde am 18. Dezember 2002 aus formellen Gründen
vom Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt. Der daraufhin erneut
eingebrachte Gesetzentwurf befindet sich im Vermittlungsverfahren.

Unabhängig vom Gesetz sind dem Bundesamt durch ministeriellen Or-
ganisationserlass bereits neue Aufgaben zum 1. Januar 2003 übertragen
worden. Im Bereich der Integrationsförderung werden erstmals Program-
me zur Förderung der sprachlichen, gesellschaftlichen und sozialen In-
tegration gebündelt. Sei es durch Sprachkurse für ausländische Arbeit-
nehmer und deren Familienangehörige, durch gemeinwesenorientierte
Projekte für Zuwanderer, durch die Gewährung von Zuschüssen zur Aus-
ländersozialberatung, durch Seminarveranstaltungen für ausländische
Frauen, durch Multiplikatorenseminare zur Stärkung der interkulturel-
len Kompetenz und durch Aufgaben im Rahmen der Aufnahme und Ver-
teilung jüdischer Immigranten.

Im Bereich internationale Aufgaben, Flüchtlingsschutz und Rückkehr-
förderung wurde beim Bundesamt die Zentralstelle für Informationsver-
mittlung (ZIRF) zur Koordinierung und Gestaltung der Rückkehrförde-
rung eingerichtet und schließlich ist das Bundesamt im Falle eines Mas-
senzustroms von Vertriebenen die nationale Kontaktstelle und Register-
behörde.

Durch diesen Aufgabenzuwachs befindet sich das Bundesamt aktuell im
Wandel von der reinen Asylbehörde zum migrationspolitischen Kompe-
tenzzentrum Deutschlands. Das Bundesamt ist durch die vorgenomme-
ne Bündelung der Zuständigkeit im Bereich Migration nunmehr die zen-
trale Behörde im Asyl- und Migrationsbereich.

Dazu ist eine umfassende Neustrukturierung des gesamten Hauses er-
forderlich. Dies spiegelt sich äußerlich in der Darstellung neuer Organi-
sationsstrukturen wider und setzt sich innerlich fort bis hin zur Verände-
rung der Denkstrukturen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf Grund
der komplexen Prozesse ist daher eine optimale Umsetzungsstrategie
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gefordert. Mit Mitteln des Instrumentariums Change Management, also
der organisierten Umsetzung von Veränderungen, geschah und geschieht
dies auf verschiedenen Ebenen und Bereichen. Das Bundesamt ist zu-
dem bestrebt, ein partnerschaftliches Verhältnis zu Bürgern, Migranten,
zu gesellschaftlichen Gruppen und Unternehmen sowie zu den Ländern
und Kommunen aufzubauen und zu pflegen.

Das Bundesamt versteht sich auch als Förderer und Initiator von Netz-
werken zur Förderung der Integration. Damit wird die Fragmentierung
von Zuständigkeiten aufgelöst, die Eigenständigkeit der verschiedenen
Akteure bewahrt, gefördert und koordiniert, ohne jedoch zentralistisch
zu wirken. Wichtige Partner werden frühzeitig beteiligt und in die Mit-
verantwortung genommen. Netzwerkarbeit ermöglicht wegen seiner
dezentralen Struktur einen umfassenderen und vertieften Integrati-
onsprozess und fördert die Nachhaltigkeit der Maßnahmen.

Die Übernahme neuer Aufgaben hat dazu geführt, dass eine Vielzahl
neuer Einsatzbereiche entstanden ist, durch die neue Perspektiven in
der Personalentwicklung eröffnet werden konnten. Es wird jetzt und
zukünftig großer Wert darauf gelegt, dass sich Mitarbeiter/innen – vor
allem ab der Referatsleiterebene – nicht nur zuständig im Sinne klassi-
schen Verwaltungshandelns fühlen, sondern verantwortlich im Sinne eines
modernen Dienstleistungsunternehmens.

Die strategische Orientierung der Personalentwicklung im Bundesamt
soll die Organisationsziele sowie die Interessen des Dienstherrn mit den
Interessen der Mitarbeiter/innen soweit wie möglich zur Deckung brin-
gen, eine bedarfsgerechte Verwendung des Personals gewährleisten, die
persönliche und fachliche Qualifikation der Mitarbeiter/innen fördern
und eine enge Einbindung in die Gestaltung des Veränderungsprozesses
ermöglichen.

Die neuen Aufgaben bedingen noch stärker interkulturelle Handlungs-
kompetenz aller Mitarbeiter/innen. Erfahrungen im Amt hierzu haben
wir bisher bei der Durchführung der Asylverfahren. Für die Auszubil-
denden im Bundesamt werden derzeit Angebote zum Erwerb inter-
kultureller Kompetenz in der Verwaltung durch externe Firmen unter-
breitet. Bei erfolgreicher Bewertung ist vorgesehen, diese später umfas-

send auch auf weitere Mitarbeiter/innen des Amtes auszudehnen. Die
Kenntnis der Bedingungen und Schwierigkeiten interkultureller Kom-
munikation ist nicht allein ein Wissen, das man sich im Rahmen von
Fortbildungsveranstaltungen aneignet, sondern vielmehr eine Form der
Sozialkompetenz, die trainiert und verinnerlicht werden muss. In einem
Land mit kultureller Vielfalt wird sie damit zu einem wesentlichen
Qualitätsmerkmal von Ämtern und Behörden im Umgang mit ihren
Mitbürgern.

Wichtig bleibt dabei, im Auge zu behalten, dass es nicht darum geht, ein
paar neue Spezialisten auf dem Gebiet der interkulturellen Kompetenz
heranzubilden, sondern dass letztlich jede Mitarbeiterin und jeder Mit-
arbeiter motiviert werden soll, in Eigenverantwortung sich darum zu
bemühen. Dazu die erforderliche Hilfestellung im Rahmen der finanzi-
ellen Möglichkeiten zu geben, wird Aufgabe der öffentlichen Hand blei-
ben. Für das Bundesamt gilt, was für die Verwaltung allgemein gilt,
dass bei Neueinstellungen bzw. Nachbesetzungen von Personal – sofern
diese nach haushaltsrechtlichen Vorgaben überhaupt möglich sind –  noch
stärker Mitarbeiter mit sog. Migrationshintergrund gewonnen werden
sollen. Allein aus der Bilingualität und dem Wissen um unterschied-
liche Mentalitäten werden wichtige Ressourcen erschlossen, die – ganz
nebenbei – auch einen aktiven Beitrag zur Integration von Mitbürgern
ausländischer Herkunft darstellen.

Der Migrationsprozess verlangt eine ganzheitliche Betrachtung. Diese
reicht von den Migrationsursachen über Asylgewährung und Integrati-
on bis hin zur Reintegration, der freiwilligen Rückkehrförderung. Die
Mitarbeit auf diesem weiten Feld der Verwaltung stellt für den Einzel-
nen darin Tätigen nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine
persönliche Bereicherung dar.

Rückblickend lässt sich sagen, dass die Turbulenzen, die das Bundes-
amt während des vergangenen halben Jahrhunderts durchlebt und durch-
standen hat, eine positive Bewährungszeit waren, um optimistisch in die
Zukunft zu sehen und die damit verbundenen Herausforderungen tat-
kräftig anzunehmen.
Jedes Unternehmen ist nur so gut wie die Menschen, die darin arbeiten.
Deshalb sei an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für
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Das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge blickt
auf eine 50-jährige bewegte Geschichte zurück. Zum „runden“ Ge-
burtstag überbringe ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meine
herzlichen Glückwünsche.

Als die Väter des Grundgesetzes den Satz „Politisch Verfolgte
genießen Asylrecht“ in das Grundgesetz aufnahmen, sollten die
Lehren aus dem Unrechtssystem des Nationalsozialismus gezogen
werden. Niemand konnte damals jedoch vorhersehen, welche Be-
deutung die Gewährung eines einklagbaren, mit Verfassungsrang
ausgestatten Rechtsanspruchs auf Schutz vor politischer Verfolgung
für die weitere Geschichte der Bundesrepublik Deutschland haben
würde.

Ausgehend von bescheidenen Anfängen im Jahre 1953 als Bundes-
dienststelle hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein im In- und
Ausland hochgeachtetes Bundesamt mit großer Fachkompetenz
entwickelt. Der Jubilarin wurden immer neue Aufgaben übertragen.
Die vorrangige und wichtigste Aufgabe besteht aber noch immer
darin, die Feststellung zu treffen, ob jemand zu Recht Schutz vor
politischer Verfolgung begehrt oder anderweitigen Abschiebungs-
schutz genießt.
Als Hauptproblem erwies sich im Laufe der Jahre, dass immer mehr
Menschen nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutsch-

Grußwortihren engagierten Einsatz und die hervorragenden Leistungen, die über
all die Jahre erbracht worden sind, ein ganz besonders herzlicher Dank
ausgesprochen und auch allen den Menschen, die die Arbeit des Amtes
von außen wohlwollend und fördernd begleitet haben.
Für die Zukunft bleibt der Wunsch, die herausfordernde Aufgabe einer
zentralen Behörde für Migration und Flüchtlinge tatkräftig zu meistern
und zu gestalten.

Dr. Albert Schmid
Präsident des Bundesamtes für die
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge
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Dr. Günther Beckstein
Bayerischer Staatsminister
des Innern
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jedoch – bei Respektierung und Wahrung der jeweiligen Kompetenz-
räume – einen regen und fruchtbaren Erfahrungsaustausch sowie
eine bessere Koordinierung und Abstimmung im Interesse schnellerer
Verfahrensabschlüsse.

Letztlich liegt eine rasche und fundierte Sachentscheidung im Inter-
esse aller Beteiligten, auch der Betroffenen selbst. Nur wenn es
gelingt, den Verfahrensmissbrauch noch besser als bisher zu be-
kämpfen, wird langfristig die Bereitschaft in der Bevölkerung, wirk-
lich politisch Verfolgten rasch und nachhaltig zu helfen, nicht ab-
nehmen.

Noch ist unklar, ob bzw. welche neue Aufgaben auf das Bundesamt
im Rahmen staatlicher Bemühungen um eine bessere Steuerung und
Begrenzung der Zuwanderung zukommen werden. Ich bin mir jedoch
sicher, dass das Bundesamt ungeachtet aller Vorgaben auf euro-
päischer Ebene hierbei auch künftig eine zentrale und unverzichtbare
Rolle spielen wird. Jedenfalls wünsche ich von Herzen, dass sich
der erfolgreiche Weg auch in den kommenden fünf Jahrzehnten
kontinuierlich fortsetzt.

Gerne sage ich dem Bundesamt, das so eng mit Bayern verbunden
ist, alle erdenkliche Unterstützung bei der Bewältigung neuer Heraus-
forderungen und der Entwicklung zielführender neuer Lösungs-
ansätze zu. Gleichzeitig hoffe ich auf eine Fortsetzung der guten
und bewährten Zusammenarbeit.

Dr. Günther Beckstein,
Bayerischer Staatsminister
des Innern

GRUSSWORT

land gelangten und eine politische Verfolgung nur behaupteten, um
ein ihnen nicht zustehendes Aufenthaltsrecht zu erlangen. Wir sind
zwar weit entfernt von den Asylzahlen des Jahres 1992, als 438.000
Personen einen Asylantrag in Deutschland stellten. Dass wir das
Problem der missbräuchlichen Antragstellung jedoch nicht aus dem
Blickfeld verlieren dürfen, beweist die aktuelle Statistik. In den ersten
fünf Monaten dieses Jahres
� wurden nur 1,94 % der Antragsteller als politisch Verfolgte aner-

kannt,
� erhielten nur weitere 2,41 % Abschiebungsschutz gemäß § 51

 Abs.1 des Ausländergesetzes (AuslG) und
�  wurde nur bei weiteren 1,6 % der Antragsteller ein Abschiebungs-

hindernis gemäß § 53 AuslG bejaht.

Das Beispiel Großbritanniens, das in wenigen Jahren anstelle
Deutschlands zum begehrtesten Asylland in Europa aufgerückt ist,
zeigt, wie schnell sich die Flüchtlingsströme verschieben können,
wenn der Missbrauchsbekämpfung zu wenig Beachtung geschenkt
wird.

Das Bundesamt hat in den vergangenen Jahrzehnten bei der Be-
wältigung neuer Herausforderungen große Flexibilität und großen
Ideenreichtum unter Beweis gestellt. Es hat auch der Asylgesetz-
gebung wesentliche Impulse gegeben. Hierfür gebührt dem Bundes-
amt Respekt und Anerkennung.

Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens möchte ich dem Bundesamt
aber nicht nur für seine bemerkenswerten Leistungen danken. Ich
möchte auch die herausragende Stellung hervorheben, die das
Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge in der
bayerischen Behördenlandschaft einnimmt und als Arbeitgeber in
vielen Regionen Bayerns erfüllt. Im Nachhinein hat sich die Ent-
scheidung, den Hauptsitz des Bundesamtes in Bayern anzusiedeln,
für alle Beteiligten als Glücksfall erwiesen.

Seit der Novellierung des Asylrechts im Jahre 1992 ist die Kompetenz
des Bundesamtes und der Ausländerbehörden im Großen und Ganzen
zwar klar voneinander abgegrenzt. Die räumliche Nähe ermöglicht

GRUSSWORT
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„Integration und Migration“ eine große Rolle spielt. Hier lebt ein großer
Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in Nürnberg.

Einen nicht ganz so dramatischen Wechsel wie bei den Bewohnern des
Gebäudes, aber einen trotzdem bemerkenswerten Wandel haben die
Themenstellungen des Bundesamtes durchlaufen. Neben der Bearbeitung
der Asylverfahren hat das Bundesamt zusätzliche Aufgaben im Bereich
der Integration übernommen, wie z.B. die Förderung der sozialen
Integration von Migranten durch gemeinwesenorientierte Projekte,
Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme jüdischer Immigranten
aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und die Förderung
der Integration von Migranten durch soziale Maßnahmen. Gerade diese
Themenschwerpunkte sind für eine Stadt wie Nürnberg von großer
Bedeutung, denn fast jeder dritte Nürnberger, d. h. insgesamt ca. 160.000
Personen haben einen Geburtsort außerhalb Deutschlands. Wir legen
deshalb einen besonderen Schwerpunkt auf das Thema „Integration und
interkulturelle Verständigung“. Die diesbezügliche Zusammenarbeit mit
dem Bundesamt ist erfreulich konstruktiv und erfolgt in enger Ab-
stimmung. Also, wahrlich keine Bundesbehörde auf Distanz!

Wir freuen uns, eine solche Bundesbehörde in unserer Stadt zu haben.
Für die weiteren Lebensjahre wünschen wir alles Gute, vor allem dass
möglichst bald ein vernünftiges Zuwanderungsgesetz verabschiedet wird.

Dr. Ulrich Maly
Oberbürgermeister
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Grußwort

50 Jahre Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge
(BAFl) – das sind auch 50 Jahre gelebte Zeitgeschichte in Nürnberg.
Oftmals landen Bundesbehörden wie Ufos in Städten, die nicht Hauptstadt
sind, und sie bleiben dort häufig Fremdkörper. Beim Bundesamt ist das
nicht so. Lassen Sie mich das an zwei Aspekten verdeutlichen:

Das Bundesamt ist in der Südstadt, Frankenstraße 210 untergebracht.
Die schlichte Adresse sagt nichts über die wechselvolle Geschichte des
Gebäudes aus: Kurz vor Beginn des zweiten Weltkrieges fertig gestellt,
diente das Kasernengebäude vor allem der Ausbildung von Funkern eines
SS-Nachrichten-Ersatzbataillons. Nach dem Krieg nutzte die US-Army
die Kaserne und benannte sie nach einem amerikanischen Kriegshelden
„Merrell-Barracks“. Nach dem Abzug der Amerikaner stand das Gebäude
für kurze Zeit leer und schließlich zogen Bundesbehörden ein, u.a. das
Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, aber auch
eine Zweigstelle des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten
Nationen (UNHCR).

SS-Kaserne, Merrell-Barracks, Südkaserne, Bundesamt, Vereinte
Nationen: das Gebäude spiegelt die wechselvolle Geschichte Deutsch-
lands und insbesondere Nürnbergs wider. Auf jeden Fall ein Beispiel für
gelungene Konversion. Nur am Rande sei erwähnt, dass das Bundesamt
in der Südstadt in einem Gebiet angesiedelt ist, für das das Thema

Dr. Ulrich Maly
Oberbürgermeister
der Stadt Nürnberg
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DIE ASYLPOLITIK DER SCHWEIZ IM EUROPÄISCHEN UMFELD

zwiespältige Flüchtlingspolitik der Schweiz.3 Dessen zentrale Aussage
lautete, dass die verantwortlichen Entscheidungsträger und Behörden
zwar weitgehend nach bestem Wissen im Landesinteresse gehandelt
hätten, durch ihre vorwiegend fremdenpolizeilich geprägte Optik und
damit abwehrende Flüchtlingspolitik aber Mitverantwortung am Tod
zahlreicher zurückgewiesener Flüchtlinge auf sich geladen haben.

Die – wenn auch lange Zeit nur hinter vorgehaltener Hand geäußerte –
Einsicht, dass die Flüchtlingspolitik der Schweiz im Zweiten Weltkrieg
nicht nur rühmliche Züge aufweist, dürfte auch mit ein Grund gewesen
sein, weshalb gegenüber den in den 50er und den 60er Jahren in die
Schweiz gelangten politischen Flüchtlingen eine großzügige Haltung an
den Tag gelegt wurde. Entscheidender aber war natürlich, dass die
Ungarn-Flüchtlinge 1956, die vor der chinesischen Okkupation geflo-
henen Tibeterinnen und Tibeter 1958 oder später dann die 1968 in die
Schweiz gelangten Tschechen und Slowaken dem Druck und der
Verfolgung kommunistischer Regimes entkommen waren. Der Kalte
Krieg hatte eine bipolare Welt geschaffen, in welcher man entweder auf
der Seite der Guten oder der Bösen stand – und die Schweiz stand auf
der Seite der Westmächte, sprich der Guten. Nach dem Motto „Der
Feind meines Feindes ist mein Freund“ wurden die Ostflüchtlinge mit
offenen Armen aufgenommen.

Weniger großherzig zeigte sich die Schweizer Bevölkerung gegenüber
den Gastarbeitern vorwiegend aus dem südlichen Nachbarland Italien,
aber auch aus Spanien oder Portugal. Diese wurden zwar im Gefolge
der nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzenden Hochkonjunktur als
nützliche Arbeitskräfte angesehen, allerdings auch als störendes
„fremdes“ Element. Der abwertende Begriff der „Tschingge“ für die
italienischen Einwanderer zeigt die damalige Ablehnung dieser von der
Wirtschaft dringend benötigten Arbeitskräfte auf. Das aufkommende
Gefühl der Überfremdung gipfelte Ende der 60er Jahre in mehreren
Überfremdungsinitiativen, wobei die 1970 zur Abstimmung gelangte
„Schwarzenbach-Initiative“ noch heute ein Begriff ist. Zwar wurden
alle Initiativen abgelehnt, doch das latente Gefühl der Überfremdung
und des „Ausverkaufs der Heimat“ hat sich bis zum heutigen Tag

3 Die Schweiz, der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg. Schlussbericht der
unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg, Zürich 2002.

1. Die Schweiz als Einwanderungsland
Die Schweiz war immer auch ein Einwanderungsland, selbst wenn sie
dies – wie die meisten europäischen Staaten – bis heute nicht richtig
wahrhaben will. Waren es Ende des 17. Jahrhunderts die Hugenotten,
welche nach der Aufhebung des Edikts von Nantes durch Ludwig XIV
als Glaubensflüchtlinge zu Tausenden in die Schweiz flohen, brachten
die bürgerlichen Revolutionsbewegungen des 19. Jahrhunderts Anhänger
der europäischen Demokratiebewegungen auf das Gebiet der Eidgenos-
senschaft. Später folgten ihnen Vertreter von sozialistischen und kom-
munistischen Ideen. Gleichzeitig waren die Wanderungsbewegungen von
den sozialwirtschaftlichen Umwälzungen im Rahmen der Industriali-
sierung und der Entwicklung hin zum frühkapitalistischen Nationalstaat
geprägt. Gerade auch aus Deutschland war eine bedeutende Ein-
wanderung von Arbeitskräften in die Schweiz zu verzeichnen.2

Das für die Schweiz folgenreichste – und sicherlich auch düsterste –
Kapitel in ihrer Asyl- und Flüchtlingspolitik ist ohne Zweifel dasjenige
von 1933-1945. Die Politik der Schweizer Regierung gegenüber jüdischen
Flüchtlingen sowie weiterer durch das nationalsozialistische Regime
verfolgten Gruppen (Sozialisten und Kommunisten, Jenische, Homo-
sexuelle) ist in ihren grundlegenden Zügen bereits 1957 im sogenannten
„Ludwig-Bericht“ aufgearbeitet worden. Der 2002 veröffentlichte
Schlussbericht der vom Bundesrat eingesetzten „Bergier-Kommission“,
ein internationales Historikerteam unter der Leitung des Lausanner
Professors Jean-François Bergier, förderte nach einer mehrjährigen
Forschungsarbeit zwar eine Reihe neuer Fakten und Erkenntnisse zu
Tage, bestätigte aber grösstenteils die im Ludwig-Bericht dargestellte

Die Asylpolitik der Schweiz im
europäischen Umfeld

Jean-Daniel Gerber
Direktor des Bundesamtes für Flüchtlinge (BFF)1, Schweiz

1 Unter Mitarbeit von Andrea Binder Oser und Rolf Götschmann, Mitarbeitende BFF Schweiz.
2 Einen ausgezeichneten Überblick bietet WOTTRENG, Willy: Ein einzig Volk von Immi-

granten. Die Geschichte der Einwanderung in die Schweiz, Zürich 2000.
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Asylgesetzgebung5 immer stärker in den Vordergrund der schweizerischen
Innenpolitik.
Die Gesetzesrevisionen zwischen 1979 – 2003.
Mit dem Erlass des ersten Asylgesetzes von 1979 wurden zwei Ziele
verfolgt: einerseits die Schaffung eines klaren rechtlichen Rahmens für
die Asylpolitik und andererseits eine bessere Verankerung und Ausge-
staltung der Rechtsstellung aufgenommener Flüchtlinge. Gleichzeitig
wurde im Parlament betont, dass die Asylgewährung ein politischer und
nicht rechtlicher Akt sei und bleiben müsse.6 1983, nur zwei Jahre nach
Inkrafttreten des Asylgesetzes, sprach der Bundesrat in seiner Botschaft
zur ersten Gesetzesrevision von den „großen und dringenden Problemen
im Asylwesen“.7 Grund dafür war eine kontinuierliche Zunahme der
Asylgesuche seit Ende der 70er Jahre und die damit verbundene lange
Verfahrensdauer von vier bis sechs Jahren bis zu einem rechtskräftigen
Entscheid. Mit der ersten Teilrevision, die 1984 in Kraft trat, wurden
als wichtigste Punkte die zweite Beschwerdeinstanz abgeschafft, das
Asyl- und Wegweisungsverfahren zusammengelegt sowie Nichtein-
tretenstatbestände eingeführt.

Angesichts stetig steigender Asylgesuchszahlen – waren es 1979 noch
unter 1000, wurden 1987 zum ersten Mal mehr als 10'000 Asylgesuche
eingereicht – und der immer noch sehr langen Dauer der Asylverfahren
trat am 1. Januar 1988 bereits die zweite Teilrevision in Kraft – wiederum
mit dem Ziel der Verfahrensbeschleunigung sowie eines verbesserten
Vollzugs rechtskräftiger Wegweisungsentscheide. Wie bereits bei der
ersten Teilrevision wurde in der Botschaft des Bundesrates auf die
geänderte Herkunft und die neuen Fluchtgründe der Asylsuchenden
hingewiesen. Waren es bis Ende der 70er Jahre überwiegend Personen
aus osteuropäischen Ländern, die um Asyl nachsuchten, kamen seit
Anfang der 80er Jahre die meisten Asylsuchenden aus Ländern der Dritten
Welt. Dies führte zur Feststellung, das Flüchtlingsproblem sei auch ein
Migrationsproblem.8 Die stetig steigende Zahl hängiger Asylgesuche
rührte ferner daher, dass anders als bei Personen aus kommunistisch
regierten Ländern, die im Zweifelsfalle und ohne eingehende Einzel-
prüfung als Flüchtlinge anerkannt wurden, die Trennung von sog.
„Wirtschaftsflüchtlingen“ - „die wirtschaftlicher und sozialer Not

5 Gattiker, Mario: Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Bern 1999, S. 14.
6 Efionayi-Mäder, Denise: Asylpolitik der Schweiz 1950-2000, ASYL 2003/2, S. 3-9, (5).
7 BBl [Bundesblatt] 83.046, S. 2.
8 BBl 85.072, S. 6.
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gehalten. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Schweiz mit einem
Ausländeranteil von 20 % an der ständigen Wohnbevölkerung einen der
höchsten Ausländeranteile in Europa überhaupt hat.
Es kann auf diesem knappen Raum keine Bilanz der Einwanderung in
die Schweiz bis zum Inkrafttreten des ersten Asylgesetzes 1981 vorge-
nommen werden. Sicher aber ist, dass die Schweiz über die Jahrhunderte
trotz aller Schwierigkeiten von den Immigranten mehrheitlich profitiert
hat. Die Immigration, sei sie nun politisch, religiös oder wirtschaftlich
motiviert gewesen, hat der Schweiz immer wieder neue Impulse und
Ideen gegeben, was für die beispiellose ökonomische und soziale Erfolgs-
geschichte der Schweiz von entscheidender Bedeutung war. Die Inte-
gration der Zugewanderten in die schweizerische Gesellschaft kann im
geschichtlichen Rückblick ebenfalls als erfolgreich bezeichnet werden.
Größere soziale Konflikte, verbreitete Arbeitslosigkeit unter den Zu-
zügern und Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Kulturen
konnten weitgehend vermieden werden.

2. Das Schweizer Asylgesetz: Eine fortwährende Baustelle
Bis Ende der 70er Jahre kannte die Schweiz kein Asylgesetz. Die Gesuche
von Personen, welche in der Schweiz um Schutz vor politischer Ver-
folgung nachsuchten, wurden auf der Grundlage des „Bundesgesetzes
über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer“ (ANAG) aus dem
Jahre 1931 geprüft. Die Auslegung der entsprechenden Paragrafen
wiederum basierte auf der UNO-Flüchtlingskonvention, der die Schweiz
1955 beigetreten war. Erst 1979 wurde ein eigentliches Asylgesetz
verabschiedet, welches 1981 in Kraft trat.

Dieses entwickelte sich aber zu einer fortwährenden Baustelle: Seit dem
Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Januar 1981 wurde dieses Regelwerk
bisher sieben Teil- und Totalrevisionen unterworfen.4 Gegenwärtig berät
das Eidgenössische Parlament die achte Teilrevision. Diese kon-
tinuierlichen Revisionsarbeiten sind hauptsächlich auf zwei Phänomene
zurückzuführen: einerseits auf den seit Anfang der 80er Jahre wachsen-
den Anstieg von Asylgesuchen und andererseits auf das veränderte Profil
(Herkunft, Fluchtgründe) der Asylsuchenden. Parallel zu den sich
geänderten äußeren Rahmenbedingungen rückte die emotional gefärbte
Kontroverse über „Asylmissbrauch“ und eine angeblich „zu large“

4 Schweizerisches Asylgesetz, SR [Systematische Rechtssammlung des Bundesrechts] 142.31.
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revision des Asylgesetzes,11 welche am 1. Oktober 1999 in Kraft trat.
Diese wurde als nötig erachtet, weil das Asylgesetz von 1979 wichtige
Bereiche nicht oder nur ungenügend regelte, so unter anderem Fragen
des Datenschutzes, der Organisation der Fürsorge sowie des Schutzes
von sog. Gewaltflüchtlingen. Diese erfüllen zwar nicht die Voraussetz-
ungen des Flüchtlingsbegriffs, benötigen aber infolge von (Bürger-)
Kriegen und Situationen allgemeiner Gewalt Schutz. Gleichzeitig wurden
im Bundesbeschluss über dringliche Massnahmen im Asyl- und Aus-
länderbereich einige der Revisionspunkte, u.a. neue Nichteintretens-
tatbestände (Identitätstäuschung, Nichtabgabe von Reisepapieren ohne
entschuldbare Gründe, missbräuchliches Nachreichen eines Asylge-
suches), in einen separaten Erlass gekleidet und vorzeitig auf den
1. Juli 1998 in Kraft gesetzt.

Die Hauptpfeiler der zurzeit von den Eidgenössischen Räten beratenen
achten Revision sind eine neue Drittstaatenregelung mit der Kompetenz
des Bundesrates, sichere Drittstaaten bezeichnen zu können, die Ein-
führung einer humanitären Aufnahme bei Unzulässigkeit und Unzumut-
barkeit der Wegweisung, das Asylverfahren und die Beschwerde-
möglichkeit an den Empfangsstellen und Flughäfen sowie neue Finan-
zierungsmodelle im Asylbereich. Angesichts der angespannten Lage der
Bundesfinanzen – das Asylbudget belastet den Bundeshaushalt jährlich
mit ca. 700 Millionen EUR – ist zudem geplant, ab Anfang 2004 Per-
sonen, die einen rechtskräftigen Nichteintretensentscheid erhalten haben,
als illegal anwesende Ausländer zu betrachten und in solchen Fällen
keine Sozialhilfe mehr zu entrichten. Damit soll auch ein abschreckender
Effekt gegenüber Asylsuchenden erzielt werden, die ihre Identität
verschleiern oder die Behörden vorsätzlich täuschen.

Druck von Rechts
Die Asylgesetzgebung in der Schweiz ist entscheidend durch das
Konkordanzsystem sowie den Föderalismus geprägt. Da alle wichtigen
politischen Kräfte – Sozial- und Christdemokraten, Liberale und
Konservative – in der Regierung vertreten sind, ist die Suche nach
Kompromissen und Lösungen, die auf die Zustimmung eines breiten
politischen Spektrums stoßen, unabdingbar. Zudem ist der Einbezug
und die Mitsprache der Kantone von großer Bedeutung, weil ihnen beim

11 Bei der 5. Teilrevision handelte es sich um den Bundesbeschluss über Sparmassnahmen im
Asyl- und Ausländerbereich.
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entfliehen“ 9 - von „echten Flüchtlingen“ eine gründliche Abklärung jedes
Einzelfalles nötig machte. Als Folge dieser wesentlich strikteren
Anwendung des Flüchtlingsbegriffs und des Verfahrens nahmen die
negativ entschiedenen Gesuche zahlenmäßig an Bedeutung stark zu.
Gleichzeitig sanken die Anerkennungsquoten massiv.
1990 trat die dritte, vor allem in verfahrensrechtlicher Hinsicht wichtige
Teilrevision des Asylgesetzes in Kraft. Kernpunkt der Revision war der
dringliche Bundesbeschluss über das Asylverfahren, mit dem das
erstinstanzliche Verfahren erneut beschleunigt und das Beschwerde-
verfahren gestrafft wurden. Um die Legitimation getroffener Entscheide
zu erhöhen, wurde zudem eine verwaltungsunabhängige Rekursinstanz,
die Asylrekurskommission, geschaffen. Neu wurde auch die safe-country-
Regelung eingeführt, gemäss derer auf ein Asylgesuch nicht eingetreten
wird, wenn die betroffene Person aus einem verfolgungssicheren Land
kommt (Regelvermutung). Basierend auf der Einsicht, dass Asyl- und
Flüchtlingsprobleme zu einer Daueraufgabe geworden sind, wurde zudem
das heutige Bundesamt für Flüchtlinge geschaffen.

Trotz sinkendem Trend in der Entwicklung der Asylgesuche – nach dem
Rekordwert von 42'000 im Jahr 1991 und dem Rückgang auf 18'000 im
Jahr 1992 erhöhte sich die Zahl der Gesuche 1993 wieder auf 24'000
blieb das Thema Asyl ein Politikum, das eine breitere Öffentlichkeit
intensiv beschäftigte. Grund dafür war das Problem straffälliger und
dissozialer Asylsuchender und anderer Ausländer, insbesondere im
Zusammenhang mit dem Drogenhandel. Der Bundesrat trat zwar der
Behauptung, Asylsuchende beherrschten den Drogenhandel in der
Schweiz, entgegen, erachtete aber „eine härtere Gangart gegenüber dem
Missbrauch des Asylrechts, insbesondere durch straffällige Asylsuchende,
als nötig“.10 Vor diesem Hintergrund wurden in der vierten Teilrevision
sog. „Zwangsmaßnahmen im Asyl- und Ausländerbereich“ erlassen.
Primäres Ziel war es, den Wegweisungsvollzug von Asylsuchenden und
illegal anwesenden Ausländern zu verbessern. Konkret wurden eine
Vorbereitungs- und Ausschaffungshaft sowie unter bestimmten Voraus-
setzungen die Ein- und Ausgrenzung von Ausländern in bzw. aus einem
festgelegten Gebiet eingeführt.

1995 unterbreitete die Schweizer Regierung dem Parlament eine Total-

9 BBl 85.072, S. 6.
10 BBl 93.128, S. 5.
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Krisengebieten Sri Lankas, der Bundesrepublik Jugoslawien, Bosnien-
Herzegowinas, der Türkei, Algeriens und Albaniens in der Schweiz Asyl
suchten, sind seit Anfang 2002 steigende Asylgesuchszahlen aus Ländern
Westafrikas – Angola, Demokratische Republik Kongo, Nigeria, Sierra
Leone und Guinea –  sowie der GUS zu verzeichnen. Einhergehend mit
der vermehrten Migration aus Westafrika ist die Schweiz zunehmend
auch mit dem Problem des Menschenhandels und -schmuggels durch
kriminelle Gruppierungen, die afrikanische Asylsuchende für ihre Zwecke
ausnutzen, konfrontiert.
Verschärft wurde die asylpolitische Situation in der Schweiz durch
restriktive Abschottungstendenzen einzelner europäischer Staaten, denen
es gelang – wie noch zu zeigen sein wird –, die Asylbewegungen teilweise
auf die Nachbarländer umzuleiten. So dürfte dies mit ein Grund dafür
sein, weshalb in der Schweiz über die letzten Jahre hinweg am meisten
Asylgesuche pro Kopf der Bevölkerung gestellt wurden.
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Vollzug des Asylgesetzes und der Ausrichtung von Sozialhilfe an Asyl-
suchende eine wichtige Rolle und Verantwortung zukommt.
Trotz dieser Konstanten ist nicht zu übersehen, dass die in den letzten
zwanzig Jahren im Namen von Missbrauchsbekämpfung und Ab-
schreckung „unechter“ Flüchtlinge vorgenommenen Verschärfungen
teilweise unter erheblichem politischem Druck und als Reaktion auf ein
geändertes innenpolitisches Umfeld geschahen. Die am rechten Rand
politisierenden Parteien und Gruppierungen, allen voran die seit Mitte
der 80er  Jahre erstarkte Schweizerische Volkspartei (SVP) und die mit
ihr personell eng verbundene Aktion für eine unabhängige und neutrale
Schweiz (AUNS), sorgen dafür, dass das Asylthema nichts von seiner
politischen Brisanz verliert. Seit 1987 wurden vier Volksinitiativen im
Ausländer- und Asylbereich lanciert. Allen ist gemeinsam, dass sie auf
eine weiter gehende Verschärfung der Asylpolitik und einer Begrenzung
der Zuwanderung abzielten. Bisher scheiterten alle Vorhaben – das jüngste
Volksbegehren mit dem Titel „gegen Asylrechtsmissbrauch“, das am
24. November 2002 zur Abstimmung gelangte, mit einem hauchdünnen
Neinstimmen-Anteil von 50,1 %. Die Vorbereitungen für eine nächste
entsprechende Initiative laufen bereits.

Die Forderung nach restriktiven Maßnahmen zur Senkung der „Attrak-
tivität“ der Schweiz als Asyldestination ist letztlich getragen vom
Glauben, dass die Schweiz als einzelner Staat durch ihre Asylpolitik die
Wanderungsbewegung von Flüchtlingen und Migranten in die Schweiz
aktiv beeinflussen kann. Ein Blick auf das außenpolitische Umfeld zeigt
aber, dass wir es hier mit Wunschdenken zu tun haben.

Isolierte Schweiz
Die äußeren Gegebenheiten der schweizerischen Asylpolitik haben sich
seit dem Erlass des ersten Asylgesetzes vor über zwanzig Jahren
grundlegend verändert. Die Globalisierung und die damit verbundene
steigende weltweite Mobilität haben dazu geführt, dass sich Flüchtlings-
ströme und Migrationsbewegungen mehr und mehr vermischen. Das
wirtschaftliche Nord-Süd-Gefälle, politische Krisen und kriegerische
Auseinandersetzungen in wichtigen Herkunftsländern von Asylsuchenden
haben den Migrationsdruck auf die Schweiz spürbar erhöht. Während
in den 80er  und 90er Jahren vor allem Menschen aus den Kriegs- und
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Achtung: In D, F und GB werden Ehefrauen und Kinder im gleichen Dossier nicht einzeln als Asylgesuch gezählt.

Asylgesuche 1983 - 2002 : Die Schweiz im Vergleich zum Total in Westeuropa

B FF, Statistikdienst (Quelle: IGC-Statistik) .P R4 / 15 Juli 2003
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Gründen in vielen Fällen ein dauerhafter wurde, ohne dass den Betrof-
fenen eine echte Zukunftsperspektive aufgezeigt werden kann. Um diesen
für alle Beteiligten unbefriedigenden Zustand zu beseitigen, wird in der
laufenden Gesetzesrevision, wie bereits erwähnt, die Einführung einer
so genannten „humanitären Aufnahme“ vorgeschlagen.
 
Weitgehend gescheitert ist aber die Abhaltestrategie gegenüber nicht
schutzbedürftigen Migranten. Trotz des Einsatzes von zahlreichen
restriktiven Maßnahmen ist es nicht gelungen, den Anstieg der Asylge-
suche zu stoppen. Die Asylstatistik der Jahre 1983 bis 2002 zeigt diesen
ungebrochenen Trend auf. Diese Aussage gilt auch, wenn aus dieser
Statistik die zwei kriegerischen Ereignisse in Jugoslawien 1991 – 1993
und in Kosovo 1998/99 ausgeklammert werden, die zu einem
außerordentlichen Zustrom von Flüchtlingen führten.
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Diese außenpolitischen Konstellationen wiederum haben Auswirkungen
auf das innenpolitische Klima der Schweiz. Der Ruf nach einer härteren
Gangart in der Asyl- und Zuwanderungspolitik wird lauter. Parallel zu
dieser „Negativspirale“ verstärkt die Europäische Union ihre Bemü-
hungen, die Asyl- und Migrationspolitik zu harmonisieren und einen
gerechteren Lastenausgleich zwischen den Mitgliedstaaten zu erreichen.
Die Schweiz ist vorderhand von den für sie relevanten Gremien und
Instrumenten – das Übereinkommen von Schengen, die Dublin-II-
Verordnung und das am 15. Januar 2003 eingeführte Fingerabdruck-
system EURODAC – ausgeschlossen. Ein Beitritt zu Schengen/Dublin
und damit der Zugriff zu EURODAC über den Weg der laufenden
bilateralen Verhandlungen mit der EU ist nicht vor 2006 zu erwarten.
Dieses Abseitsstehen von den europäischen Harmonisierungsbestre-
bungen wird mit grosser Wahrscheinlichkeit negative Auswirkungen auf
die Schweiz haben. Da viele in der EU abgewiesene Asylsuchende ihr
Glück in der Schweiz versuchen werden, ist erneut mit einem Anstieg an
Asylgesuchen zu rechnen.

3. Durchmischte Bilanz
Der beschriebene Ausbau des schweizerischen Asylrechts ist nicht
einmalig. Praktisch alle westeuropäischen Länder haben mit einer Reihe
von gesetzlichen Maßnahmen auf die Durchmischung der Flüchtlings-
bewegungen mit den eigentlichen Migrationswanderungen aus den
Ursprungsstaaten des Südens und des Ostens reagiert. Diese sollten es
einerseits ermöglichen, die tatsächlich an Leib und Leben gefährdeten
Personen als solche zu erkennen und unter Schutz zu stellen. Andererseits
sollen sie die ungeordneten Migrationsströme bremsen. Sind diese Ab-
sichten erfüllt worden?
 
Das Urteil fällt gemischt aus. Die Schweiz ist ihren humanitären Pflichten,
wie sie in der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 festgelegt sind,
weitgehend nachgekommen. Flüchtlingen im Sinne der Konvention wurde
Schutz geboten. Zwar erfolgte dieser Schutz nicht mehr nur, indem allen
verfolgten Personen der Flüchtlingsstatus verliehen wurde. Vermehrt
wurde zur Ersatzmaßnahme der vorläufigen Aufnahme, also einer vor-
übergehenden Schutzgewährung gegriffen. Hier zeigte die Praxis aber,
dass aus diesem als provisorisch angelegten Zustand aus verschiedenen
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Aus der Tabelle geht hervor, dass die Zahl der Asylgesuche in ganz
Europa in den letzten zwanzig Jahren stark angestiegen ist, nämlich von
ca. 73'000 im Jahr 1983 auf 412'000 Gesuche im Jahr 2002.12 Dabei
zeigt die Statistik nur einen Ausschnitt der tatsächlichen Migration in
die europäischen Zielstaaten auf. Denn naturgemäß sind jene Personen,
die über keine Aufenthaltsbewilligung verfügen und ohne einen Asyl-
antrag zu stellen, in Europa eingewandert sind, in keiner Statistik erfasst.
Der Umstand jedoch, dass sich bei jeder Legalisierungsaktion in Belgien,
Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien immer mehr illegale
Personen um eine Regelung ihres Status bemühen, deutet auf eine
wachsende Zahl Personen ohne Aufenthaltsbewilligung hin. Dies dürfte
in den Ländern, die keine solchen Aktionen kennen, nicht anders sein.
Hinweise darauf liefern die Statistiken über Unfälle, Kriminalität und
die Schuleingliederung der Kinder von sog. „sans papiers“.
 
Die Feststellung, dass es trotz der Abwehrstrategie nicht möglich war,
die Migrationsströme nach Westeuropa insgesamt zu reduzieren, bedarf
der Verfeinerung. Einige europäische Länder waren nämlich durchaus
darin erfolgreich, ihre Asylbewegungen deutlich zu verringern. Deutsch-
land zum Beispiel führte 1993 das Konzept des sicheren Drittstaates
ein, welches erlaubte, zahlreiche Asylsuchende nach Polen, Tschechien
und in die Slowakei zurückzuschicken. Die Niederlande beschleunigten
2002 ihr Verfahren dramatisch und schlossen die Asylsuchenden von
jeglichen Sozialleistungen bereits nach dem erstinstanzlichen Entscheid
aus. Dafür nahmen die Asylgesuche in Großbritannien, Österreich und
der Schweiz stark zu. Im gleichen Jahr setzte Dänemark eine sehr
restriktive Ausländerpolitik durch mit der Folge, dass die Asylsuchenden
weitgehend auf Schweden und Norwegen auswichen. Diese Verlager-
ungen bewirkten, dass letztlich praktisch alle Länder Europas, so auch
die Schweiz, restriktive Maßnahmen ergreifen mussten, um nicht massiv
höhere Asylzahlen auf Grund der Abschottungstendenzen der
Nachbarländer zu haben.
 
Der negative Wettbewerb, die nationalen Aufnahmebedingungen zu
verschärfen, geht ungebremst weiter, obwohl dadurch die Migrations-

12 Einzig in den Jahren 1990-1993 wurden als Folge der kriegerischen Auseinandersetzungen
im ehemaligen Jugoslawien mehr Asylgesuche eingereicht.
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4. In guter Gesellschaft
Die praktisch identische Bilanz kann aber gezogen werden, wenn wir
den Blick öffnen und die Situation der übrigen europäischen Staaten
betrachten.
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wogenere Verteilung der mit der Migration verbundenen Nutzen und
Lasten unter den EU-Ländern zu bewirken.
 
Aber auch wenn  das Konzept einer einheitlichen EU-Asylpolitik gelingen
sollte, so wird auch dieser sehr erwünschte Harmonisierungsprozess
nur bedingt erfolgreich sein. Europas Grenzen  lassen sich nicht beliebig
schließen, der unkontrollierte Grenzübertritt kann nur beschränkt
verhindert werden. Theoretisch könnte zwar die Einwanderung nach
Europa noch unattraktiver gestaltet werden, z. B. durch den Abbau von
Sozialleistungen für Asylsuchende oder den Erlass von Arbeitsverboten.
Möglicherweise würden solche Maßnahmen Migranten ohne Flucht-
gründe im Sinne der Genfer Konvention davon abhalten, überhaupt um
Asyl nachzusuchen. Die Migranten würden die beschwerliche Reise nach
Westeuropa dennoch unternehmen, denn zu schlecht sind die Wirtschafts-
aussichten in den Ursprungsländern, zu stark die Hoffnung, am hohen
Lebensstandard Europas teilhaben zu können.
 
Sind wir somit der potenziellen Völkerwanderung machtlos ausgesetzt?
Grundsätzlich ja, wenn ein völliges Unterbinden der Migration angestrebt
wird; nein, wenn es um eine bessere Steuerung der Migrationsströme
geht. Letzteres erfordert neben einer kohärenten Asyl- und Migrations-
politik – wie von der EU nun angestrebt – den Einbezug der Ursprungs-
und Transitländer. Ein Migrationsdialog mit diesen Ländern findet heute
jedoch kaum statt. Auch gibt es keine weltumspannende Organisation,
die sich umfassend mit Migration befasst und als Forum für einen solchen
Dialog dienen könnte. Das Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR)
kümmert sich um schutzbedürftige Personen und die IOM um die
Reisebewegungen von Migranten und wenig um eigentliche Migrations-
politik. Auf regionaler Ebene existieren eine Reihe von Gremien, in
welchen ein Informationsaustausch und erste Versuche, die Politik
zwischen Herkunfts-, Transit- und Zielländer besser aufeinander
abzustimmen, stattfinden. Der Puebla-Prozess der USA, Kanadas und
der zentral-amerikanischen Länder ist ein solches Beispiel oder auch
der Bali-Prozess, welcher Australien und Länder des Pazifiks umfasst,
oder die Konsultationen der Asien-Pazifikländer, bekannt unter dem
Namen ACP-Prozess.
Diese regionalen Prozesse könnten als Bespiel für einen interregionalen
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bewegungen nach Europa  – wie eben beschrieben – nicht vermindert
werden können. Im Gegenteil, es ist gar mit einer Erhöhung der
Völkerwanderung von Ost nach West, von Süd nach Nord zu rechnen.
Diese Prognose stützt sich auf die Erfahrung, wonach Einkommens-
unterschiede zwischen den Regionen und unterschiedliche Geburtenraten
praktisch immer Migrationsströme auslösen. Zudem werden die Trans-
portmöglichkeiten vielfältiger und billiger und auch in Zukunft werden
wir mit Krisen, Konflikten und kriegerischen Auseinandersetzungen mit
entsprechenden Flüchtlingsströmen konfrontiert sein. Dieser Ein-
schätzung entspricht auch die Aussage des Direktors der International
Organization for Migration (IOM), Brunson McKinley, der den letzten
IOM-Jahresbericht mit den Worten einführte, in einer zunehmend stärker
globalisierten Welt müsse ein besseres Management der Migration das
Ziel sein, nicht deren Verhinderung.

5. Quo vadis Asylpolitik?
Was ist zu tun? Vorerst gilt es von Regierungsseite nicht ungebührlich
Angst zu schüren, die xenophobe Tendenzen erzeugen könnte, sondern
im Gegenteil aufzuklären und zu beruhigen. Wie einleitend festgehalten,
haben sich im Rückblick praktisch alle nicht kriegerisch motivierten
Migrationsbewegungen, kontrolliert oder unkontrolliert, als Gewinn-
bringend für die Aufnahmegesellschaften erwiesen. Die Zuwanderer
konnten in die Gesellschaft integriert werden und tragen heute wesentlich
zum Wohlstand einer Nation bei. Der interkulturelle Austausch führte
auch nicht wie befürchtet zu einer Aufgabe der nationalen Identität und
Traditionen; im Gegenteil, er wird heute als Bereicherung empfunden.
Eine Voraussage, dass die in den letzten Jahren und gegenwärtig
stattfindende Zuwanderung, vor allem aus dem Balkan, andere Folgen
haben wird, gründet mehr auf Fremdenangst als auf wissenschaftlich
fundierten Thesen.
 
Um den erwähnten negativen Wettbewerb unter den europäischen
Ländern zu brechen, ist eine Harmonisierung der europäischen Asylpolitik
und anschließend der Migrationspolitik ganz allgemein anzustreben. Die
Anstrengungen der Europäischen Union in diese Richtung verdienen
Anerkennung. Einzig durch die Schaffung gemeinsamer Asyl- und
Migrationsstandards wird es möglich sein, in Europa auch eine ausge-
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gefährdet sind und unseren Schutz brauchen. Die Flüchtlingskonvention
auferlegt uns die Pflicht, diesen Schutz aufrecht zu erhalten. Es darf
nicht sein, dass der Unmut über die unkontrollierte Migration zu einer
Aufgabe dieser noblen Verpflichtung führt. Die Genfer Konvention wurde
nicht geschaffen, um das Migrationsproblem zu lösen. Um diesem
angemessen zu begegnen, sind andere Instrumente gefragt.
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und eigentlichen globalen Dialog dienen. Ziel eines solchen Dialogs wäre
es, in einem ersten Schritt unverbindliche Prinzipien und Richtlinien zu
definieren, wie sich die Regierungen in ihren zwischenstaatlichen
Beziehungen zu verhalten haben, wenn sie mit Migrationsproblemen
konfrontiert werden. Gemeinsam anzugehende Problemfelder gibt es
viele: die Verknüpfung zwischen legaler und illegaler Migration, Migra-
tion und Entwicklungshilfe, Migration und Kriminalität, Migration und
Menschenrechte, Einwanderung und Kompensation des demografischen
Defizits im Norden sowie die Probleme des „brain drain“ und des
Transfers der Arbeitseinkommen, um nur einige zu nennen.

Um einen solchen Dialog in die Wege zu leiten, lancierte die schwei-
zerische Regierung im Jahre 2001 die so genannte „Berner Initiative“,
mit dem Ziel, die Migrationsproblematik mit allen interessierten Partnern
– Ursprungs-, Transit- und Destinationsländern – umfassend und
koordiniert anzugehen. Ein anderer Versuch ist die vom UN-General-
sekretär in Aussicht genommene Schaffung einer Globalen Migrations-
kommission.
  
Westeuropa wurde seit den 80er- Jahren mit einer Reihe von Migrations-
bewegungen konfrontiert. Die Auseinandersetzung um das richtige Rezept
in der Asyl- und Ausländerpolitik verhalf konservativen und rechts-
gerichteten Parteien in Österreich, Italien, den Niederlanden und
Dänemark zur Regierungsmacht. In praktisch allen übrigen west-
europäischen Ländern gewannen die der Zuwanderung skeptisch
gegenüberstehenden Parteien an Wählerstimmen. Und wie immer, wenn
Wählerstimmen gewonnen werden können, bemächtigen sich die
politischen Parteien des Themas. Es besteht die grosse Gefahr, dass
jegliche Zuwanderung, auch die gewollte, weil benötigte, in Misskredit
fällt. Eine solche Entwicklung ist verhängnisvoll. Bereits gibt es laute
Stimmen, die sich für eine grundsätzliche Neuformulierung der UN-
Flüchtlingskonvention von 1951 aussprechen. Alle unsere Asylgesetze
gründen letztlich auf dieser Konvention.
 
Auch wenn ein bedeutender Teil der heutigen Asylsuchenden nicht mehr
dem Bild des klassischen Flüchtlings entspricht, wie es 1951 entworfen
wurde, gibt es auch heute noch Menschen, die an Leib und Leben
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1 Bundesministerium des Innern (Hrsg.), Eingliederung der Vertriebenen, Flüchtlinge und
 Kriegsgeschädigten in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 1982, S. 3; Münz, Deutschland
wird Einwanderungsland - Rückblick und Ausblick, in: Bundesamt für die Anerkennung aus-
ländischer Flüchtlinge (Hrsg.), Zuwanderung und Asyl, Nürnberg 2001, S. 173 ff.

2 Zu den Ursachen der Wanderungsbewegungen und den Motiven der Migranten siehe Wollen-
schläger, Migrationspolitik und Zuwanderungsrecht, Illegalität und Legalisierung, Integration
und Staatsangehörigkeitsrecht, in: Bade (Hrsg.), Das Manifest der 60, Deutschland und die
Einwanderung, München, 1994, S. 198 ff.

3 BMI (Fn. 1 ), S. 27 ff.
4 BMI (Fn. 1 ), S. 7 ff.
5 BMI (Fn. 1 ), S. 10 f, 132; Münz, in: Zuwanderung und Asyl (Fn 1), S. 175.
6 Münz in: Zuwanderung und Asyl (Fn 1), S. 175.
7 Thalheimer, Migration und Integration am Beispiel Türkei, in: Bundesamt für die Anerkennung

ausländischer Flüchtlinge, Wanderungsbewegungen – Migration, Flüchtlinge und Integration –
Nürnberg 2003, S. 75 ff.

8 Schiedermair/Wollenschläger, Handbuch des Ausländerrechts, Neuwied, Stand 2003, Bd.4 A
Rn 7; Geißler, in : Ausländer in Deutschland, Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.),
Informationen zur politischen Bildung Heft 269, Ethnische Minderheiten.

te Deutschland einen Zustrom von über 12 Millionen Menschen1, die als
Flüchtlinge und Vertriebene aus dem ehemaligen östlichen Reichsgebiet
eine neue Heimat suchten.2 Als Ausgleich für materielle Kriegs- und
Kriegsfolgeschäden wurden die besonders schwer betroffenen Teile der
Bevölkerung in den Jahren bzw. Jahrzehnten nach 1948 durch ein Paket
von Gesetzen entschädigt (sog. Lastenausgleich)..3 Die erfolgreiche Ein-
gliederung ist allerdings im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass
die Migranten mit der deutschen Bevölkerung ethnisch verbunden  wa-
ren.4 Die sich bei Kriegsende in Deutschland aufhaltenden 10 Millionen
Ausländer (überwiegend Zwangsarbeiter und Lagerinsassen) kehrten,
abgesehen von den Heimatlosen, in ihre Heimat zurück.5 Bis zum Mau-
erbau 1961 fand zudem eine Wanderungsbewegung zwischen der west-
lichen und der östlichen Besatzungszone bzw. der Bundesrepublik und
der DDR statt.6

2.       Arbeitsmigration: Die Gastarbeiter und der Familiennachzug
2.1    Die Anwerbung von ausländischen Arbeitskräften
Durch den Wirtschaftsboom entstand in den 50er Jahren ein sektoraler
Bedarf an Arbeitskräften, weswegen die Bundesrepublik  Anwerbeab-
kommen und Vermittlung ausländischer Arbeitskräfte mit Italien (1955),
mit Spanien und Griechenland (1960), der Türkei (1961)7, Marokko
(1963), Portugal (1964), Tunesien (1965) und dem ehemaligen Jugosla-
wien (1968)8 abschloss. Als sog. Gastarbeiter kamen überwiegend jun-
ge Männer, die vorübergehend in Deutschland einer Beschäftigung nach-
gehen wollten, um ihren Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen in
den wirtschaftlich schwachen und von hoher Arbeitslosigkeit betroffe-
nen Heimatländern zu sichern bzw. zu verbessern. In dieser Anwerbungs-
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1.  Einleitung
Die aktuellen Themen Zuwanderung und Migration sind in der Bundes-
republik Deutschland keine Neuheit. Bereits in den letzten Jahren des
Zweiten Weltkrieges und vor allem in den Nachkriegsjahren verzeichne-
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2.3   Ausländerpolitik nach dem Anwerbestopp
Am 01.12.1978 richtete die Bundesregierung das Amt des Beauftragten
für die Integration ausländischer Arbeitnehmer und ihrer Familienange-
hörigen ein, dessen erster Amtsinhaber Heinz Kühn 1979 ein „Memo-
randum zu Stand und Entwicklung der Integration der ausländischen
Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen“ vorlegte. In diesem kriti-
sierte er zum einen die arbeitsmarktorientierte Ausländerpolitik und
sprach sich zum anderen für eine Anerkennung Deutschlands als Ein-
wanderungsland aus.15

Damit war Heinz Kühn jedoch seiner Zeit voraus. Zur Vermeidung so-
zialer, politischer und arbeitsmarktpolitischer Spannungen versuchte die
Bundesregierung durch verschiedene Maßnahmen, den Ausländeranteil
an der Bevölkerung zu reduzieren.16 So trat 1983 das Rückkehrförde-
rungsgesetz17  in Kraft, das jedoch die gewünschte Wirkung verfehlte.
Aus den ehemaligen "Gastarbeitern" waren bereits Einwanderer gewor-
den, die sich auf ein dauerhaftes Leben in der BRD einstellten.

2.4   Die Neuregelung des Ausländerrechts
Nach jahrelangen Debatten um eine Reform des Ausländerrechts18  trat
am 01.01.1991 das neue Ausländergesetz in Kraft.19 Durch eine Verbes-
serung der Rechtsstellung der Ausländer und ihrer Familienangehörigen
bzgl. Aufenthaltsrecht und Einbürgerungsmöglichkeiten20 wurde mehr
Rechtssicherheit geschaffen, sodass den ausländischen Familien eine
längerfristige Lebensplanung erleichtert wurde.21 Der Konflikt zwischen
Deutschland als faktischem, aber offiziell negiertem und rechtlich nicht
anerkanntem Einwanderungsland wurde jedoch nicht gelöst.22 An Stelle
der Gestaltungs- und Befriedungsfunktion des Rechts kommt im Aus-
länderrecht als Mittel zur Begrenzung und Abwehr von Zuwanderung
weiterhin lediglich die ordnende und sichernde Komponente zur Gel-
tung.23

15 Ausländer in Deutschland (Fn 8), S. 2, Quelle für Memorandum.
16 Ausländer in Deutschland (Fn 8), S. 2.
17 Schiedermair/Wollenschläger, Handbuch des Ausländerrechts der Bundesrepublik Deutsch-

land, Bd.3 D1, Rn 1ff.
18 Santel/Weber Internetausdruck (Fn 10),  S. 8.
19 BGBl. 1990 I, S. 1354.
20 Siehe genauer hierzu die Ausführungen zum neuen Staatsangehörigkeitsrecht unten, S. 13.
21 Santel/Weber Internetausdruck (Fn 10), S. 9.
22 Wollenschläger, Migrationspolitik und Zuwanderungsrecht (Fn 2), S. 198 ff (199).
23 Wollenschläger, Migrationspolitik und Zuwanderungsrecht (Fn 2), S. 52 ff (52 f).

DEUTSCHE AUSLÄNDER- UND ASYLPOLITIK IN BEWEGUNGPROF. DR. MICHAEL WOLLENSCHLÄGER

9 Ausländer in Deutschland, 2001 Heft 2, 17 Jg., 30.Juni 2001, S. 1
10 BGBl. 1965 I, S. 353; Schiedermair/Wollenschläger, Handbuch des Ausländerrechts der Bun-

desrepublik Deutschland, Stand 2003, Bd. 1, 1.Teil, Rn 27
11 Santel/Weber, Zwischen Ausländerpolitik und Einwanderungspolitik: Migrations- und Ausländer-

recht in Deutschland, in: Bade/Münz (Hrsg.), Migrationsreport 2000. Fakten - Analysen - Per-
spektiven, Frankfurt/New York, 2000, S. 109 ff ( S. 5 des Internetausdrucks).

12 Münz in Zuwanderung und Asyl (Fn 1), S. 176.
13 Ausländer in Deutschland (Fn 8), S. 2.
14 Münz in Zuwanderung und Asyl (Fn 1), S. 176.

phase orientierte sich die Ausländerpolitik lediglich am Arbeitsmarkt.
Eine Integration in die deutsche Gesellschaft fand nicht statt und war
auch nicht gewollt, da von einer Rotation und deshalb zwingend von der
Rückkehr der ausländischen Arbeitnehmer ausgegangen wurde.9 Davon
geprägt war auch das erste Ausländergesetz vom 28.04.1965, das am
1.10.1965 in Kraft trat.10 Eingliederungskonzepte waren nicht enthal-
ten, das Aufenthaltsrecht der Ausländer lag im Ermessen der Verwal-
tung.11 Besonders letzteres wurde auf Grund eines Wandels in der Aus-
länderpolitik seit den 70er Jahren zunehmend bzgl. seiner Legitimation
in Frage gestellt. Durch die erste wirtschaftliche Rezession, die mit der
Energiekrise einherging, war ein Arbeitskräftemangel nicht mehr vor-
handen, sodass die Bundesregierung 1973 mit einem Anwerbestopp rea-
gierte.

2.2  Der Familiennachzug
Die Phase nach dem Anwerbestopp führte jedoch in erster Linie nicht
zur Rückkehr der Gastarbeiter und Verringerung der Zuwanderung, son-
dern im Gegenteil zur Konsolidierung der ausländischen Wohnbevölke-
rung in Deutschland12 auf Grund der Familienzusammenführung, die
ihre Rechtsgrundlage im Grundrecht auf Schutz von Ehe und Familie
findet (Art. 6 GG, § 17 Abs. 1 AuslG). Da den Gastarbeitern eine Rück-
kehrmöglichkeit nach Deutschland nunmehr verwehrt wurde, holten die
Arbeitnehmer, die langfristig in der BRD bleiben wollten, ihre Familien
nach.13 Zuwandern dürfen gem. §§ 18, 20 Abs. 2 AuslG Ehegatten und
Kinder unter 16 Jahren. Sie erhalten eine Aufenthaltserlaubnis, wenn
der bereits in Deutschland lebende Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis
oder -berechtigung besitzt, ausreichender Wohnraum zur Verfügung steht
und der Lebensunterhalt der Familie gesichert ist (§ 17 Abs. 2 AuslG).
Zudem darf kein Ausweisungsgrund für den nachziehenden Familien-
angehörigen vorliegen (§ 17 Abs. 5 AuslG).
Der Anteil der erwerbstätigen Ausländer erhöhte sich allerdings in die-
ser Phase der Familienzusammenführung nicht.14
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32 Die Entstehungsgeschichte des Grundrechts auf Asyl ist dargestellt bei Wollenschläger, Die
Entwicklung des Asylrechts in der Bundesrepublik Deutschland bis zum Asylkompromiss, in:
Brieskorn, Mikat, Müller, Willoweit (Hrsg.). Vom mittelalterlichen Recht zur neuzeitlichen
Rechtswissenschaft, Paderborn (u.a.) 1994, S. 467 ff. Zum Asylrecht als Menschenrecht siehe
Wollenschläger, Einwanderungsgesetzgebung – Chance oder Gefahr?, in: Bundesamt für die
Anerkennung ausländischer Flüchtling (Hrsg.), Zuwanderung und Asyl, Nürnberg 2001, S. 243
ff (245 ff).

33 Münch, Asylpolitik in der Bundesrepublik Deutschland: Entwicklung und Alternativen, 2.
Aufl., Opladen, 1993, S. 38 f.

34 Münch (Fn 32),  S. 40.
35 Münch (Fn 32),  S. 50 ff.
36 Wollenschläger, Die Entwicklung des Asylrechts in der Bundesrepublik Deutschland bis zum

Asylkompromiss (Fn 31), S. 467 ff (470 f).
37 Wollenschläger (Fn 31), S. 471, Münch (Fn 32),  S. 57 ff.
38 Münch (Fn 32),  S. 61 f; Wollenschläger/Schraml, Art. 16 a GG, Das neue "Grundrecht" auf

Asyl?, JZ 1994 S. 61 ff (61).
39 Siehe zum geschichtlichen Überblick des Asylrechts auch Renner, Von der Rettung des

deutschen Asylrechts, ZAR 1999 S. 206 ff (207 ff).

Diese zahlenmäßig große Gruppe an ausländischen Arbeitnehmern
schließt die auf dem deutschen Arbeitsmarkt bestehende sektorale An-
gebotslücke an bestimmten Arbeitskräften.

3.   Das Asylrecht
3.1 Das Asylrecht in der BRD bis zum Asylverfahrensgesetz
Den Erfahrungen der Flüchtlinge und Exilanten des Dritten Reiches
entsprang das in Art. 16 Abs. 2 S. 2 GG a.F. garantierte Grundrecht,32

dass politisch Verfolgte Asylrecht genießen. Das Verfahren zur Feststel-
lung der tatbestandsmäßigen Voraussetzungen lässt das Grundgesetz
jedoch nach wie vor offen. Gleichwohl ist ein Anerkennungsverfahren
zur Verwirklichung des Grundrechts zwingend erforderlich.33 Dieses
muss zum einen den Anforderungen des Rechtsstaatsprinzips genügen
und zum anderen eine gerechte Beweislastregelung auf Grund der im-
manenten Beweisproblematik treffen.34

Zunächst galt in gleicher Weise wie für die Ausländer auch für die Asyl-
bewerber die Ausländerpolizeiverordnung (APVO) von 1938.35 Erst 1953
wurde die Verordnung über die Anerkennung und die Verteilung von
ausländischen Flüchtlingen (AsylVO) erlassen.36 Ab 1965 waren die
asylrechtlichen Bestimmungen des AuslG (1965) anwendbar.37

Bis in die 70er Jahre waren die Asylbewerber auf Grund ihrer geringen
Zahl und der expandierenden Wirtschaft in die deutsche Gesellschaft
relativ reibungslos zu integrieren, zumal es sich überwiegend um Ost-
blockflüchtlinge handelte, die demselben Kulturkreis angehörten wie
die deutschstämmigen Vertriebenen der (Nach-)Kriegsjahre.38

Mitte der 70er Jahre stieg die Zahl der Asylbewerber deutlich an.39 Dies
lag zum einen an der weltweit größeren Mobilität und dem technischen
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2.5   Moderne Formen der Arbeitsmigration
Am 24.02.2000 kündigte Bundeskanzler Gerhard Schröder auf der Tech-
nologiemesse CeBit in Hannover an, den aktuellen, vorübergehenden
Bedarf an hoch qualifizierten Arbeitskräften in der IT-Branche24  durch
eine „Greencard“-Regelung für ausländische Computerspezialisten zu
decken. Hierfür wurden die Verordnung über die Arbeitsgenehmigung
für hoch qualifizierte ausländische Fachkräfte der Informations- und
Kommunikationstechnologie (IT-ArGV) vom 11.07.200025  und die Ver-
ordnung über Aufenthaltserlaubnisse für hoch qualifizierte ausländische
Fachkräfte der Informations- und Kommunikationstechnologie (IT-AV)
vom 25.07.200026 erlassen. Durch eine stufenweise, befristete Zulas-
sung ausländischer IT-Spezialisten mittels eines schnellen und unbüro-
kratischen Verfahrens soll dem kurzfristigen Fachkräftemangel abge-
holfen werden.27 Mit Verordnung vom 16.07.200328  wurde die IT-ArGV
verlängert, sodass weiterhin neue Anträge gestellt werden können. Zu-
dem wurde die Begrenzung auf die Höchstzahl von 20.000 Arbeitser-
laubnissen (§ 5 IT-ArGV) gestrichen.29

Außerhalb der IT-Branche haben ausländische Arbeitskräfte die Mög-
lichkeit, als Saison- oder Werkvertragsarbeitnehmer in Deutschland zu
arbeiten.
Saisonarbeitnehmer erhalten mittels der Einstellungszusage des deut-
schen Arbeitgebers sowohl eine Arbeitserlaubnis als auch ein Visum für
die Einreise.30

Werkverträge werden zwischen einem deutschen Unternehmen (Auftrag-
geber) und einem ausländischen Unternehmen (Auftragnehmer) eines
entsprechenden Vertragsstaates geschlossen, die die Durchführung be-
stimmter Aufgaben beinhalten. Die Werkvertragsarbeitnehmer werden
zwar in Deutschland beschäftigt, ein Arbeitsverhältnis besteht allerdings
lediglich mit dem ausländischen Unternehmen.31

24 Bzgl. Arbeitsmarktentwicklung und Zuwanderungsbedarf siehe Walwei, Gastarbeiter - Green-
card oder rote Karte? in: Harks, Klein, Roßkopf, Schalk (Hrsg.), Einwanderungsland Deutsch-
land? Das Zuwanderungsgesetz in der Diskussion, 2003, S. 50 ff.

25 BGBl. I S. 1146; Rechtsgrundlage der Verordnung sind §§ 288 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4, 5, 7, 8  und
292 Abs. 2 S. 3 SGB III.

26 BGBl. 1176. Rechtsgrundlage für die Verordnung ist § 10 Abs. 2 des AuslG.
27 Schiedermair/Wollenschläger, Handbuch des Ausländerrechts der Bundesrepublik Deutschland,

Bd. 4 A Rn 162.
28 BGBl. I, S.1471.
29 ZAR Nachrichten Personalien, Heft 5/2000.
30 Schiedermair/Wollenschläger, Handbuch des Ausländerrechts der Bundesrepublik

Deutschland (Fn 7), Bd. 4 A Rn 13.
31 Schiedermair/Wollenschläger, Handbuch des Ausländerrechts der Bundesrepublik

 Deutschland (Fn 7), Bd. 4 A Rn 15 ff.
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50 Münch (Fn 32),   S 92.
51 Münch (Fn 32),  S. 94.
52 Münch (Fn 32),  S. 122.
53 Münch (Fn 32),  S. 95 f.
54 Wollenschläger/Schraml (Fn 37, JZ 1994) S. 61. Im Jahr 1991 stellten 250.000 Personen

Antrag auf Asyl, im Jahr 1992 wurde die höchste Zahl von 438.000 Personen erreicht. Zur
Diskussion um den Missbrauch des Asylrechts siehe Münch (Fn 32),  S. 178 ff.

55 Münch (Fn 32),  S. 115 ff.
56 Münch (Fn 32),  S. 148.
57 BGBl. 1993 I, S. 1002.
58 BGBl. 1993 I, S. 1062.

Beschränkungen des Rechtsschutzes verkürzt wurde.
Gem. §§10 und 11 AsylVfG (1982) waren von den Asylanträgen nun-
mehr die „unbeachtlichen“ und „offensichtlich unbegründeten“ zu er-
mitteln, sodass diesen Antragstellern unmittelbar, d.h. ohne ordentli-
ches Asylverfahren, Ausweisungsmaßnahmen angedroht werden konn-
ten. Als Rechtsschutz stand diesen Asylbewerbern lediglich ein Eilver-
fahren nach § 80 Abs. 5 VwGO offen.50 Die Rechtsmittelverkürzung
wurde zum einen durch den Einzelrichter geregelt, der einen Rechts-
streit entscheiden konnte, wenn der Fall keine besonderen Schwierig-
keiten aufwies. Gegen die Klageabweisung waren zudem nur noch ein-
geschränkte Rechtsmittel möglich.51 Weitere Regelungen betrafen die
Rechtsstellung des Asylbewerbers. Als neuer Aufenthaltstitel wurde die
„Aufenthaltsgestattung“ geschaffen, die die Duldung des Asylbewer-
bers im Bezirk der zuständigen Ausländerbehörde zur Folge hatte. Flan-
kierend wurde das Arbeitsverbot, das erst 1991 abgeschafft52  wurde,
von einem auf zwei bzw. fünf Jahre angehoben.53

3.3   Der Asylkompromiss vom 06.12.1992 und die Folgen
Erstmals zu Beginn der 90er Jahre schwand die Ablehnung einer Ände-
rung des Art. 16 Abs. 2 S. 2 GG a.F., angesichts steigender Asylanträ-
ge54  und der allgemein vermehrten Zuwanderung durch Aus- und Über-
siedler, die mit einer zunehmend fremdenfeindlichen Stimmung55  und
dem Erstarken rechtsextremistischer Gruppen einherging.
Im Dezember 1992 einigten sich die Koalitionsparteien mit der SPD auf
den sog. Asylkompromiss56, der mit dem Gesetz vom 28.06.199357 zu
einer Änderung des Grundgesetzes und mit dem Gesetz vom 30.06.199358

zur Änderung des Ausländer- und Asylrechts umgesetzt wurde.

3.3.1  Das Grundrecht auf Asyl
Art. 16 Abs. 2 S. 2 GG a.F. wurde wortgleich in den eingefügten Art.
16 a GG übernommen (Art. 16 a Abs. 1 GG). Damit wurde das Asyl-
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Fortschritt. Andererseits konnte der Anwerbestopp für ausländische
Arbeitnehmer von 1973 mittels eines Asylantrages umgangen werden.
Damit änderte sich auch die Herkunftsstruktur der Asylbewerber,40   die
nun zunehmend aus dem nichteuropäischen Ausland stammten und zu-
dem weniger wegen politischer Verfolgung als zur wirtschaftlichen Ver-
besserung ihrer Lebensverhältnisse in die BRD einreisten.41 Das bishe-
rige Asylverfahren war der Zahl der Antragsteller42 nicht mehr gewach-
sen. Die Verwaltungsgerichte waren überlastet, die Verfahrensdauer lag
1977 im Durchschnitt bei über 6 Jahren.43 Hinzu kamen die Kosten für
die Unterbringung, die zunehmend schwieriger wurde.44

Sowohl das Erste Beschleunigungsgesetz 1978 und die VwGO-Ände-
rung, als auch das Zweite Beschleunigungsgesetz 1980 blieben in ihrer
Wirkung zur Verkürzung der Verfahrensdauer bedeutungslos.45

Flankiert wurden die legislativen Bemühungen von administrativen
Maßnahmen mit gravierenden Auswirkungen.
Als besonders effektiv stellte sich die Sichtvermerksverpflichtung für
bestimmte Länder heraus. Die Visaerteilung in den Heimatländern er-
laubte einen unmittelbaren Eingriff auf die Wanderbewegung.46 Gleich-
wohl betonte die Bundesregierung, dass sie weiterhin ihrer humanitären
Verpflichtung nachkommen wolle.47

Zum anderen wurde Asylbewerbern für das erste Jahr ihres Aufenthal-
tes in der BRD eine Arbeitserlaubnis nicht erteilt. Zusätzlich mussten
sie Einschränkungen bei der Sozialhilfe hinnehmen, die ihnen möglichst
in Form von Sachleistungen zuzüglich Taschengeld gewährt werden
sollte. Ein Kindergeldanspruch wurde außerdem noch versagt.48

Die Anzahl der Asylbewerber reduzierte sich hierdurch deutlich.49

3.2   Das AsylVfG 1982 und die Änderungsgesetze
Mit Erlass des AsylVfG wurden die asylrechtlichen Bestimmungen im
AuslG aufgehoben. Inhaltlich zielte das AsylVfG auf die Abwehr von
Asylbewerbern durch Abschreckung ab, wobei die Verfahrensdauer durch

40 Münch (Fn 32),  S. 63.
41 Münch (Fn 32),  S. 72.
42 Asylsuchende 1973: 5595 Personen, 1974: 9424, 1977: 16410, 1978: 33136. Münch

(Fn 32),  S. 71, 72.
43 Münch (Fn 32),  S. 72.
44 Zur Vorwegverteilung siehe Münch (Fn 32),  S. 64 ff; außerdem Münch (Fn 32),  S 78 f.
45 Münch (Fn 32),  S. 76, 87.
46 Santel/Weber in Migrationsreport 2000 (Fn 10),  S. 13 Internetausdruck.
47 Münch (Fn 32),  S. 83.
48 Münch (Fn 32),  S. 85 f.
49 Münch (Fn 32),  S. 88: 1980: 108.000; 1981: unter 50.000.
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64 Wollenschläger/Schraml (Fn 37),  S. 65.
65 Wollenschäger/Schraml (Fn 37),  S. 66.
66 Wollenschäger/Schraml (Fn 37),  S. 67.
67 Zur Verfassungsmäßigkeit der Herkunftsstaatenregelung siehe Wollenschläger/Herler

(Fn 60),  S. 594 ff.
68 Wollenschäger/Schraml (Fn 37),  S. 67 f.
69 Wollenschäger/Schraml (Fn 37),  S. 68.
70 Wollenschläger/Schraml (Fn 37),  S. 68.

eingereist sind, können sich gem. Art. 16 a Abs. 2 S. 1 GG, § 26 a Abs.
1 S. 1 AsylVfG nicht auf das Asylrecht berufen und werden auch nicht
als Asylberechtigte anerkannt (§ 26 a Abs. 1 S. 2 AsylVfG).
Bezüglich der Drittstaatenregelung ist auch der Rechtsschutz des Asyl-
bewerbers eingeschränkt. Gegen eine Einreiseverweigerung, die die Ab-
lehnung eines begünstigenden Verwaltungsaktes darstellt, kann im Eil-
verfahren lediglich mit § 123 VwGO, ohne aufschiebende Wirkung,
vorgegangen werden.64 Bei einer rechtmäßigen Abschiebungsanordnung
nach § 34 a Abs. 1 S. 1 AsylVfG entfällt das vorläufige Bleiberecht
kraft Verfassung gem. Art. 16 a Abs. 2 S. 3 GG.65 Im Fall der Zurück-
schiebung nach § 18 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 AsylVfG ist im Eilver-
fahren § 80 Abs. 4 und 5 VwGO statthaft. Da es sich um eine unauf-
schiebbare Polizeimaßnahme handelt, muss die Suspensivwirkung im
Eilverfahren erst durch ein vorläufiges Bleiberecht hergestellt werden.66

3.3.4  Der Ausschlussgrund „sicherer Herkunftsstaat“
Ein weiteres Kernstück der Asylrechtsreform ist der Ausschlussgrund
des sicheren Herkunftsstaates67  nach Art. 16 a Abs. 3 und 4 GG. In der
sog. Länderliste II werden durch formelles, zustimmungspflichtiges
Gesetz die Staaten festgelegt, in denen weder politische Verfolgung noch
unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung statt-
findet.68 Als Folge gilt die widerlegbare Vermutung, dass in diesem Land
Verfolgungsfreiheit herrscht. Gem. Art. 16 a Abs. 3 S. 2 GG, § 29 a
Abs. 1 AsylVfG trägt der Asylbewerber die Beweislast für die Begrün-
detheit seines Antrages. § 29 a Abs. 1 AsylVfG ist jedoch verfassungs-
konform dahingehend auszulegen, dass ein schlüssiger Vortrag genügt.69

Darüber hinaus ist der Rechtsschutz gegen die aufenthaltsbeendende
Maßnahme nach Art. 16 a Abs. 3 S. 2 GG dahingehend eingeschränkt,
dass deren Vollziehung nur bei ernstlichen Zweifeln an der Rechtmäßig-
keit ausgesetzt wird. Schliesslich ist der Asylbewerber materiell präklu-
diert nach Art. 16 a Abs. 4 S.1, 2. HS, S. 2 GG, § 36 Abs. 4 S. 2 und 3
AsylVfG, wenn er Tatsachen und Beweismittel verspätet angibt.70
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recht als subjektiv-öffentliches Recht erhalten und nicht lediglich in eine
Institutsgarantie umformuliert.59

3.3.2  Die Regelung für Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge
Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge, die in der Regel nicht als politisch
verfolgt im Sinne des Art. 16 a Abs.1 GG anerkannt wurden, erhielten
einen besonderen Rechtsstatus nach § 32 a AuslG und damit eine Auf-
enthaltsbefugnis.60

3.3.3  Die Regelung über den „sicheren Drittstaat“
Ein Schwerpunkt des Asylkompromisses war zweifelsohne die Rege-
lung über den „sicheren Drittstaat“61, wodurch das Grundrecht auf Asyl
eine in materieller Hinsicht bedeutende Einschränkung erfahren hat.62

Sichere Drittstaaten sind gem. Art. 16 a Abs. 1 S. 1 GG die Mitglied-
staaten der Europäischen Gemeinschaften kraft Verfassung und diejeni-
gen Staaten, die durch formelles, zustimmungspflichtiges Gesetz be-
stimmt sind (Länderliste I), wenn dort die Anwendung der Genfer Flücht-
lingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention Ge-
währ leistet ist. Problematisch ist diesbezüglich zum einen, dass der
völkerrechtliche Flüchtlingsschutz nicht deckungsgleich ist mit dem
Asylrecht für politisch Verfolgte. Zudem darf nicht allein die Ratifizie-
rung der Konventionen zur Anerkennung als sicherer Drittstaat führen,
sondern vielmehr erst, wenn das Land auch die rechtliche und organisa-
torische Umsetzung im konkreten Asylverfahren bewältigen kann.63

Auf Grund der grundgesetzlichen Drittstaatenregelung ergeben sich ei-
nige Rechtsfolgen, die im AsylVfG geregelt sind. Gem. § 18 Abs. 2 Nr.
1 AsylVfG ist dem Ausländer, der aus einem sicheren Drittstaat einreist,
die Einreise zu verweigern. Wenn er bereits eingereist ist und im grenz-
nahen Raum in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit einer un-
erlaubten Einreise angetroffen wird, ist er nach § 18 Abs. 3 AsylVfG
zurückzuschieben. Personen, die bereits aus einem sicheren Drittstaat

59 Wollenschläger/Schraml (Fn 37),  S. 61 ff (62).
60 Wollenschäger/Schraml (Fn 37),  S. 62. Zur erstmaligen Anwendung des § 32 a AsylVfG

auf die Kosovo-Albaner siehe Wollenschläger, Die Empfehlungen des Rates für Migrati-
on, ZAR 1999, S. 252 ff (260).

61 Zur Verfassungsmäßigkeit der Drittstaatsregelung (BVerfGE 94, 49) siehe Wollen-
schläger/Herler, Das Asylrecht auf dem Prüfstand des Bundesverfassungsgerichts,
JA 1997, S. 591 ff (591 ff).

62 Wollenschäger/Schraml (Fn 37),  S. 62.
63 Wollenschäger/Schraml (Fn 37), S. 63; dort auch ausführlich zu den Verhältnissen in

Polen  und der Tschechischen Republik.
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90/Die Grünen in ihrer Koalitionsvereinbarung vom 20.10.1998, dass
die Schaffung eines modernen Staatsangehörigkeitsrechts im Zentrum
ihrer Integrationspolitik stehe.79 Bereits mit Gesetz vom 15.07.199980

wurde das Staatangehörigkeitsrecht mit Wirkung zum 01.01.2000 re-
formiert,81 dessen wesentliche Zielsetzung  die erleichterte Einbürge-
rung von Immigranten beinhaltete (§ 8 StAG i.V.m. §§ 85 ff AuslG).
Voraussetzung für den Anspruch auf die deutsche Staatsangehörigkeit
ist zunächst ein rechtmäßiger Aufenthalt in der BRD von acht, vor der
Reform von 15 Jahren,82 wobei der Ausländer bei der Antragstellung
eine Aufenthaltserlaubnis oder -berechtigung besitzen muss
(§ 85 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AuslG). Außerdem muss der Immigrant sich zur
freiheitlich demokratischen Grundordnung bekennen (§ 85 Abs. 1 S. 1
Nr. 1 AuslG), unterhaltsfähig sein (§ 85 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 AuslG) und
über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen (§ 86 Nr. 1 AuslG). Als
Ausschlussgrund kommt ein Ausweisungsgrund in Betracht (§ 86 Nr. 3
AuslG), sowie die Verurteilung wegen einer Straftat (§ 85 Abs. 1 S. 1
Nr. 5 AuslG) und ein terroristischer Hintergrund (§ 86 Nr. 2 AuslG).
Die Beibehaltung der ausländischen Staatsangehörigkeit wird nur in Aus-
nahmefällen erlaubt (§§ 85 Abs. 1 S. 1 Nr. 4, 87 AuslG).
Zum anderen erfolgt der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nun-
mehr nicht allein nach dem Ius-sanguinis-Prinzip, sondern ergänzend
durch die Ius-soli-Regelung,83 wobei Mehrstaatigkeit84 weiterhin ver-
mieden werden soll. Gem. § 4 Abs. 3 StAG erwirbt ein Kind ausländi-
scher Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil sich
in Deutschland seit acht Jahren rechtmäßig (Aufenthaltsberechtigung
oder eine seit drei Jahren unbefristete Aufenthalterlaubnis) aufhält. Da
das Kind, sofern das Heimatrecht dies vorsieht, durch das Vererbungs-
prinzip auch die Staatangehörigkeit seiner Eltern erwirbt, käme es zu
einer nicht gewollten doppelten Staatsbürgerschaft. Daher sieht § 29
Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 StAG vor, dass das Kind in diesem Fall nach
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79 ZAR  Nachrichten Personalien, 1998 Heft 6; Zur Koalitionsvereinbarung vom
20.10.1998 siehe auch Wollenschläger, Die Empfehlungen des Rates für Migration,
ZAR 1999, S. 252 ff (253 f).

80 BGBl. I S. 1618.
81 Zu den Änderungen siehe v. Mangoldt (Fn 75),  S. 248 f.
82 Wollenschläger (Fn 59),  S. 257.
83 ZAR Nachrichten Personalien , 1999 Heft 4 und 5.
84 Zur Diskussion um die doppelte Staatsangehörigkeit, aber auch bzgl. ihrer integrativen

Wirkung siehe Wollenschläger, Empfehlungen des Rates für Migration, (Fn 59), S. 252 ff
(258 f).
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3.3.5  Das Flughafenverfahren
Eine weitere maßgebliche Neuerung stellt § 18 a AsylVfG dar, wonach
ein besonderes Asylverfahren71 für Personen durchzuführen ist, die auf
dem Luftweg in die BRD einreisen wollen. Das Verfahren findet in die-
sen Fällen vor der formalen Einreise statt, während der Antragsteller
auf dem Flughafengelände untergebracht ist.72

3.3.6  Würdigung des Asylkompromisses
Kritisiert wird am neuen AsylVfG vor allem die faktische Abschaffung
des bundesdeutschen Asylrechts als lediglich formal bestehendes Indivi-
dualgrundrecht.73 Durch die Drittstaatenregelung wird außerdem das
Flüchtlingsproblem zur derzeitigen weltweiten Flüchtlingssituation (siehe
Thalheimer, Fluchtmigration, in: Bundesamt für die Anerkennung aus-
ländischer Flüchtlinge, Wanderungsbewegungen – Migration, Flücht-
linge und Integration –, Nürnberg 2003, S. 29 ff.) auf die wirtschaftlich
schwächeren und politisch noch nicht völlig stabilen östlichen Nachbar-
länder verschoben.74 Die Entwicklung der Migrations- und Flüchtlings-
problematik des letzten Jahrzehnts zeigt jedoch die Notwendigkeit einer
Harmonisierung des Asyl- und Flüchtlingsrechts auf EU-Ebene deut-
lich auf.75

4.   Das Staatsbürgerrecht
Erst mit dem Regierungswechsel 1998 wurde der Handlungsbedarf be-
züglich einer Reform des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes vom
22.07.191376 erkannt, um die rechtlichen Bedingungen77  mit der Wirk-
lichkeit, dass nämlich Deutschland bereits Jahrzehnte ein Einwanderungs-
land war, in Einklang zu bringen.78 So formulierten SPD und Bündnis
71 Zur Verfassungsmäßigkeit des Flughafenverfahrens (BVerfGE 94, 49) siehe Wollenschläger/

Herler (Fn 60),  S. 595 f.
72 Wollenschläger/Schraml (Fn 37),  S. 68 f.
73 Münch (Fn 32),  S. 151, Renner (Fn 38),  S. 208. Zum Menschenwürdegehalt des Asylrechts

i.V.m. Art. 79 Abs. 3 GG siehe Wollenschläger /Herler (Fn 60),  S. 593 ff.
74 Wollenschläger/Schraml (Fn 37),  S. 67, Münch (Fn 32) S. 155 f.
75 Wollenschläger (Fn 59),  S. 260.
76 RGBl. S. 583; Zur Entwicklung bis zum RuStAG 1913 siehe v. Mangoldt, Ius-sanguinis-

Prinzip, Ius-soli-Prinzip und Mehrstaatigkeit: Umbrüche durch das Staatsangehörigkeits-
reformgesetz, ZAR 1999, S. 243 ff (244 f).

77 Bzgl. RuStAG von 1913 und dessen Entwicklung seit Einführung des GG siehe v. Mangoldt
(Fn 75),  S. 145 ff.

78 Seit 1993 stieg die Einbürgerung von Ausländern deutlich an, war im internationalen Vergleich
mit einer Quote von 1% der ausländischen Bevölkerung in Deutschland sehr niedrig. Münz,
Deutschland wird Einwanderungsland –  Rückblick und Ausblick, in: Bundesamt für die Aner-
kennung ausländischer Flüchtlinge (Hrsg.), Zuwanderung und Asyl, 2001, S.173 ff (196 f).
Dort findet sich auch ein Überblick über die Zusammensetzung der Personen mit deutscher
Staatsangehörigkeit (S. 194 f).
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Spezialregelung der Problemstellung nicht gerecht werden. Auch das
Ausländergesetz von 1991 als reines Sicherheits- und Gefahrenabwehr-
recht ist den aktuellen und künftigen Herausforderungen nicht mehr ge-
wachsen. Daher wurde  im Jahre 2000 durch Bundesinnenminister Schily
eine unabhängige Zuwanderungskommission ins Leben gerufen, die sich
mit dieser Problematik auseinander setzen sollte. Es finden sich zahlrei-
che Gesetzesinitiativen.
Der Entwurf des Landes Rheinland-Pfalz sieht demnach beispielsweise
eine Jahreszuzugsquote vor, enthält des weiteren Voraussetzungen für
die Art und Weise des Zuzugs, für das  Verfahren des Zuzugs sowie für
die  Förderung der Integration.88

Abgeordnete und die Fraktion des Bündnis 90/ Die Grünen legten 1997
einen Entwurf für ein Einwanderungsgesetz vor mit politischer und hu-
manitärer Einwanderung und Gewährleistung der Integration.89

Die FDP brachte 1998 ebenfalls einen Gesetzesentwurf zur Begrenzung
der Zuwanderung ein, welcher von den anderen Parteien jedoch keine
Unterstützung erhielt. Im Jahr 2000 wurde ein Gesetzesentwurf zur
Regelung der Zuwanderung eingebracht, der eine gesetzliche Regelung
für die Steuerung und Lenkung des dauerhaften Zuzugs und Integration
vorsieht. Nach der 1. Lesung im Bundestag kam dieser Entwurf in die
Ausschüsse.90

Die Parteien legten zudem weiterentwickelte Eckpunkte für ein Gesamt-
konzept zur Begrenzung und Steuerung der Zuwanderung vor.
Im Jahr 2001 schließlich brachte die unabhängige Zuwanderungskom-
mission ihren Bericht für Migrationsfragen heraus. Er ist in fünf Kapi-
tel gegliedert: Die Einleitung stellt den Problemaufriss dar mit der Fest-
stellung, Deutschland sei ein Einwanderungsland und braucht Zuwan-
derer. Langfristig Wohlstand sichern als zweites Kapitel ist der Zuwan-
derung zu Erwerbszwecken gewidmet. Humanitär handeln befasst sich
mit den rechtlichen Bedingungen des Zuzugs außerhalb des arbeitsmarkt-
politisch und demografisch begründeten Anwerbezuganges. Im vierten
Kapitel Miteinander leben geht es um die Herausforderungen sowie Vor-
aussetzungen für Integrationsprozesse. Zur Umsetzung der neuen Zu-
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88 Wollenschläger, Konzeption für eine Zu-/Einwanderungsgesetzgebung für die BRD (ZRP
2001, S. 460).

89 Wollenschläger, Konzeption für eine Zu-/Einwanderungsgesetzgebung für die BRD (ZRP
2001, S. 460).

90 Wollenschläger, Konzeption für eine Zu-/Einwanderungsgesetzgebung für die BRD (ZRP
2001, S. 460).
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Erreichen der Volljährigkeit bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres
die gewünschte Staatsangehörigkeit wählen kann (Optionslösung). Will
die Person die deutsche Staatsangehörigkeit behalten, muss sie gem.
 § 29 Abs. 3 S. 1 StAG den Nachweis des Verlustes der ausländischen
Staatsangehörigkeit erbringen. In Fällen der Unzumutbarkeit oder Un-
möglichkeit der Aufgabe der ausländischen Staatsangehörigkeit ist al-
lerdings die Beibehaltung der Mehrstaatigkeit zulässig (§ 29 Abs. 3 S. 2
bis 4, Abs. 4 StAG).
Mit der Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes wurde den ausländi-
schen Einwanderern und deren nachfolgenden Generationen eine um-
fassende gesellschaftliche Integration und in politischer Hinsicht eine
Teilhabe am demokratischen Willensbildungsprozess eröffnet.85

5.   Das Zuwanderungsgesetz
Wie gross die Bedeutung der Zuwanderung für Deutschland ist, zeigt
ein Blick in die Statistik: zum Ende des Jahres 2000 betrug die Zahl der
ein- und zugewanderten Ausländern in Deutschland knapp 12 % der
Bevölkerung.86

Deutschland ist daher sehr wohl ein Einwanderungsland. Trotzdem fehlt
bislang eine gesetzliche Regelung zur Steuerung dieses Zuzugs.
Die Bundesrepublik Deutschland hat seit Jahrzehnten einen zunächst
gewollten und von ihr selbst gesteuerten, später jedoch in weiten Teilen
unkontrollierten erheblichen Zuzug von Ausländern, die auf Dauer im
Bundesgebiet leben wollen, zu verzeichnen. Deshalb ist es notwendig,
gesetzliche Regelungen für die Steuerung und Lenkung des tatsächlich
stattfindenden und des im eigenen Interesse Deutschlands notwendigen
Zuzugs von ausländischen Menschen einzuführen und auch die Integra-
tion von Ausländern erstmalig auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen:
das Zuwanderungsgesetz.
Während 1987 das BVerfG dem Gesetzgeber im Rahmen des Grundge-
setzes einen weiten Gestaltungsspielraum zukommen lässt, der zunächst
nur ansatzweise politisch ist, erkennt die Regierung den Zuwanderungs-
prozess und die Notwendigkeit einer Regelung der Zuwanderung  1998.87

Die Greencard-Regelung kann dabei als kurzfristige bereichsspezifische

85 Kritisch zur Mehrstaatigkeit bei der Einbürgerung von Unionsbürgern siehe v. Mangoldt
(Fn 75),  S. 244.

86 Bericht der Unabhängigen Kommission "Zuwanderung" des Bundesministeriums des Innern,
Berlin 2001, S. 14 ff; Sülz, Das deutsche Zuwanderungskonzept,  S. 2.

87 ZRP 2001, 459; Harks/Klein/Roßkopf/Schalk: "Einwanderungsland Deutschland?", S. 5 f.
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6.   Europäische Migrations- und Flüchtlingspolitik
Während noch im 19. Jahrhundert ein großer Teil der Bevölkerung Eu-
ropa den Rücken kehrte, war die Situation im 20. Jahrhundert nun eine
völlig andere: Europa ist zum Einwanderungskontinent geworden.96

Auch die Europäischen Gemeinschaften haben sich der Problematik um
Migration und Flüchtlinge angenommen. Vor dem Vertrag von Maas-
tricht zielte die völkerrechtliche Zusammenarbeit auf Vorarbeiten zur
Entwicklung eines europäischen Asyl- und Einwanderungsrechts
(Schengener Übereinkommen I und II)97, die den Abbau von Personen-
kontrollen innerhalb des Binnenraumes und die Zusammenarbeit an den
Außengrenzen der EU beinhalteten. Mit dem Vertrag von Maastricht
1992 wurde die Einwanderungs- und Asylpolitik in die 3. Säule der EU
integriert, allerdings wurde die vorgesehene Überleitungsmöglichkeit in
den EG-Vertrag nicht genutzt.98 Im Vertrag von Amsterdam 1997 er-
folgte die Vergemeinschaftung der nationalen Regelungsbereiche betref-
fend das Visa-, Asyl- und Einwanderungsrecht99. Das Ziel der konkre-
ten Ausarbeitung von Richtlinien unter der Ankündigung eines gemein-
samen Asylsystems wurde aber erst beim Europäischen Rat in Tampere
1999 formuliert.100 Die Asylrichtlinie über Mindestnormen für die Ge-
währung vorübergehenden Schutzes von Vertriebenen101  wurde bereits
als weiterer Schritt zu einem europäischen Asylrecht beschlossen. Zwar
wurden auch jüngst ein geänderter Vorschlag zur sog. Familiennach-
zugsrichtlinie102 und ein Vorschlag für die sog. Daueraufenthalts-
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96 Bade, Einwanderungskontinent Europa: Migration und Integration am Ende des 20 .Jahrhun-
derts, in: Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, Zuwanderung und Asyl,
2001, S. 13 ff.

97 Weber,  Zur Entwicklung des europäischen Asylrechts, in: Bundesamt für die Anerkennung aus-
ländischer Flüchtlinge, Zuwanderung und Asyl, 2001, S. 91 ff (95 f).

98 Weber (Fn 95), S. 97 f; Hauschild, Neues europäisches Einwanderungsrecht: Das Recht auf
Familienzusammenführung, ZAR 2003 S. 266 ff (267).

99 Weber  (Fn 95), S. 98; Hauschild (Fn 96), S. 267. Zur Überführung der Asyl- und Flüchtlingpo-
litik in die Zuständigkeit der EG gem. Art. 63 EG, siehe Schmahl, Die Vergemeinschaftung der
Asyl- und Flüchtlingspolitik, ZAR 2001, S. 3 ff.

100 Hauschild (Fn 95),  S. 267.
101 s. Nachweise bei Wollenschläger, Das Asyl- und Einwanderungsrecht der EU,

EuGRZ 2001, S. 362.
102 Geänderter Vorschlag für eine Richtlinie des Rates betreffend das Recht auf Familienzusammen-

führung, Ratsdokument 6912/03. Zum Inhalt siehe Hauschild (Fn 95),  S. 270 ff. Zur Entwick-
lung der Änderung und Stellungnahmen euroäischer Institutionen siehe Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege Europavertretung, Migrations- und Asylpolitik – Aktuelle
Entwicklung auf europäischer Ebene, Brüssel 2003, S. 12 ff. Die Richtlinie  über die Familien-
zusammenführung  (2003/86/EG) ist zum 03.10.2003 in Kraft getreten und muss bis 03.10.2005
umgesetzt werden, ABl L251 vom 03.10.2003, S. 12 ff.
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wanderungspolititk werden Hinweise und Empfehlungen gegeben, wie
z.B. die Festlegung von Obergrenzen, ein vereinfachtes System von Auf-
enthaltstiteln und die Zuständigkeit des Bundesamts für Zuwanderung
und Integration.91 Wichtigstes Fazit ist, dass die Zuwanderungskom-
mission zu einem Umdenkungsprozess geführt hat: Aufgabe des Rechts
umfasst auch die Bewältigung gesellschaftlichen Wandels. Migration
ist eben auch eine Frage der gesellschaftspolitischen Aufgabe.
2001 legt Bundesinnenminister Schily einen Referentenentwurf für das
Zuwanderungsgesetz vor. Dieser Entwurf nimmt Ideen der unterschied-
lichen Kommissionen auf. Dabei soll das bisher geltende Ausländerge-
setz durch ein neues Aufenthaltsgesetz mit Arbeitserlaubnisrecht neu
geregelt werden. Sodann soll es nur noch zwei Aufenthaltstitel geben:
eine befristete Aufenthaltserlaubnis und eine unbefristete Niederlassungs-
erlaubnis, orientiert an den jeweiligen Aufenthaltszwecken. Ein neues
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit Zuwanderungsrat für ein
jährliches Gutachten soll ins Leben gerufen werden. Im Bereich der
Arbeitsmigration wird für hoch Qualifizierte die Möglichkeit eines Dauer-
aufenthalts  im Wege von Auswahlverfahren vorgesehen.92

Im November 2001 schließlich verabschiedete die Bundesregierung den
Gesetzesentwurf zum Zuwanderungsrecht, der im Wesentlichen dem
Referentenentwurf entspricht: Die Neuregelung der Arbeitsmigration in
einem Auswahlverfahren mit den Besonderheiten für hoch Qualifizier-
ten und Studierende.93 Nach (umstrittener) Unterzeichnung des Zu-
wanderungsgesetzes durch den Bundespräsidenten und Verkündung im
Juni 2002 konnte das Zuwanderungsgesetz jedoch nicht wie vorgesehen
am 01.01.2003 in Kraft treten, da  das BVerfG auf Grund der Klagen
von 6 Bundesländern das Gesetz für formell verfassungswidrig wegen
Unvereinbarkeit mit Art. 78 GG bei Abstimmung und damit für nichtig
erklärt hat. Die Bundesregierung brachte daraufhin den Gesetzesent-
wurf erneut unverändert in den Bundestag ein,94 die notwendige Zustim-
mung des Bundesrats fehlt jedoch bislang.95 Nach aktuellem Stand be-
findet sich das Zuwanderungsgesetz daher im Vermittlungsausschuss
und es bleibt abzuwarten, in welcher Fassung es in Kraft treten wird.

91  ZRP 2001, 461, ZAR Heft 4/ 2001, Nachrichten-Personalien.
92  ZAR Heft 5/2001, Nachrichten-Personalien, ZRP 2001, 463.
93  ZAR Heft 1/2002, Nachrichten-Personalien.
94 BT-Drucksache 15/420, abgedruckt bei Schiedermair/Wollenschläger (a.a.O.FN 7), Bd. 5, 6.Teil,

Ausblick
95 BR-Drucksache 343/03
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„Unser Amt erfüllt die klassischen Aufgaben des Rechtsschutzes für
Flüchtlinge. Wie so eine Art Konsul für alle Menschen ohne Konsulat“.
So beschrieb vor über 30 Jahren Eberhard Jahn, der erste deutsche
UNHCR-Mitarbeiter überhaupt, die Aufgaben seines Arbeitgebers ge-
genüber einer deutschen Zeitung.

Der promovierte Jurist gehörte zum ersten UNHCR-Team in Deutsch-
land, das am 26. September 1951 in der damaligen Bundeshauptstadt
Bonn seine Arbeit aufnahm. Es war nicht nur für die fünf Mitarbeiter
ein besonderer Tag. Fast zehn Monate zuvor hatte in Genf der erste
Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Gerrit Jan van
Heuven Goedhart, sein Amt angetreten. Die Aufgabe, die der holländi-
sche Rechtsanwalt und Journalist von der UN-Vollversammlung erhal-
ten hatte, glich einem Kraftakt: Sein neu geschaffenes Amt sollte eine
Schlüsselrolle spielen bei dem Bemühen, eine neue Heimat zu finden für
jene 2,2 Millionen Flüchtlinge, Vertriebenen und Verschleppten, die sechs
Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges als „Strandgut der Ge-
schichte“ (Willy Brandt) ein Dasein ohne Zukunft zu führen schienen.

Viele von ihnen – Opfer nationalsozialistischer Kriegswirtschaft –  hiel-
ten sich noch in der jungen Bundesrepublik Deutschland auf. Die ehe-
maligen Zwangsarbeiter nannte man nun „Displaced Persons“ (DP's).
In ihre Heimat konnten oder wollten sie auf Grund der veränderten po-
litischen Verhältnisse Anfang der 50er Jahre nicht zurück. Als Alterna-
tive blieb die Weiterwanderung nach Übersee oder der dauerhafte Auf-
enthalt in dem neuen demokratischen Deutschland, das weitgehend noch
in Trümmern lag.
UN-Flüchtlingskommissar Goedhart erhielt den Auftrag von der Staa-
tengemeinschaft, sich dem Schicksal dieser „heimatlosen Ausländer“
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richtlinie103 vom Rat der Justiz- und Innenminister eingebracht104, je-
doch sind nach wie vor unterschiedliche Ansätze in der Migrationspolitik
der EU und der Mitgliedstaaten zu erkennen. Während erstere den Binnen-
raum als einheitliche Einwanderungszone ansieht, die wegen ihrer demo-
grafischen und arbeitsmarktpolitischen Probleme eine offene Migrations-
politik erfordert, betreiben zumindest diejenigen Mitgliedsländer, die von
einer vergleichsweise hohen Zuwanderung betroffen sind, weiterhin eine
Abwehr- und Begrenzungspolitik.105

Auch die Diskussion um die Schlussfolgerungen des Europäischen Ra-
tes von Thessaloniki im Juni 2003106 im Bundestag veranschaulicht das
weiterhin herrschende Klima für eine zurückhaltende europäische
Migrationspolitik.107 Allerdings lassen die Vorschläge des italienischen
Innenministers Guiseppe Pisanu auf dem Ministertreffen am 12. Sep-
tember 2003 in Rom neue Hoffnung schöpfen. Er hat vorgeschlagen,
die Möglichkeiten einer europäischen Lösung der Migration nach Euro-
pa anhand von Quotenregelungen für Europa zu prüfen. 108 Auf den Vor-
schlag, dass die EU-Kommission dies untersuchen sollte, einigten sich
die Innenminister auf diesem Treffen.

103 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates betreffend die Rechtsstellung langfristig aufenthaltsbe-
rechtigter Drittstaatsangehöriger, Ratsdokument 10214/03. Zur Entwicklung der Änderung und
Stellungnahmen europäischer Institutionen und Organisationen siehe Bundesarbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtspflege Europavertretung (FN 100), S. 31 ff.

104 Zu den einzelnen Phasen der Migrationspolitik der EG siehe Hauschild (Fn 95),  S. 273.
105 Hauschild (Fn 95), S. 267. Zur Berücksichtigung des Gemeinschaftsrechts im nationalen

Asyl- und Ausländerrecht und dessen Anwendungsvorrang siehe Welte, Der Vorrang des
Europäischen Unionsrechts im nationalen Migrationsbereich, ZAR 2003, S. 273 ff (274 -
276).

106 Betreffend die Einwanderungs- und Grenzfragen, abgedruckt in ZAR 2003 S. 292 ff.
107 Siehe Kleine Anfrage am 01.07.2003 (BT-Drs. 15/1390) und die Antwort der

Bundesregierung vom 25.07.2003 (BT-Drs. 15/1452).
108 Siehe hierzu bereits meine Vorschläge im Jahr 1994 in „Das europäische Einwanderungskon-

zept“ (Hrsg. Werner Weidenfeld), Gütersloh, S. 174 ff.
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te“. Als Angehörige unterschiedlicher Oststaaten hatten die Lager-
bewohner keine gemeinsame Sprache. Jede Sprachgruppe lebte abge-
sondert. (…) Nur die Kinder, im Lager geboren, schufen sich eine ge-
meinsame Sprache, eine Art Esperanto, ein Gemisch aus slawischen
und deutschen Wörtern. Sie gingen in die deutschen Schulen, fühlten
sich aber abgestempelt als „Lagerkinder“. Die Altersgenossen waren
nur Schulkameraden, nicht aber „Freunde“.

Es sollte bis zum Jahr 1965 dauern, bis auch das Letzte der insgesamt
rund 70 DP-Lager in Deutschland geschlossen werden konnte. Ein Ka-
pitel deutscher Nachkriegsgeschichte ging damit zu Ende, in der der
UNHCR keine unwesentliche Rolle spielte.

Doch längst hatte ein anderes Kapitel begonnen, dessen Überschrift be-
reits in den Jahren 1948/49 bei den Verhandlungen des Parlamentari-
schen Rats in Bonn gefunden worden war: „Politisch Verfolgte genie-
ßen Asylrecht“. Diesen einfachen Satz schrieben die Mütter und Väter
des Grundgesetzes in den Artikel 16, Abs. 2, S. 2. Zuvor hatten die
Parlamentarier im Ausschuss für Grundsatzfragen durchaus kontrovers
über das Asylrecht diskutiert. Dessen Vorsitzender, der Verfassungs-
rechtler Hermann von Mangoldt (CDU), erklärte jedoch in seinem
Abschlussbericht für das Plenum, dass man letztendlich alle Anträge
zur Schwächung des Asylrechts fallen gelassen habe, „weil derartige
Beschränkungen eine Prüfung der Flüchtigen an der Grenze zur Folge
haben müssten und dadurch das Asylrecht vollkommen entwertet wür-
de“.

Der Artikel 16, Abs. 2, S. 2 Grundgesetz sollte die Asyltradition der
Bundesrepublik Deutschland begründen. Seine Wirkung als individuel-
ler Rechtsanspruch löste zugleich vier Jahrzehnte später eine der heftig-
sten innenpolitischen Debatten der Bundesrepublik Deutschland aus.

Als im Jahre 1953 die „Bundesdienststelle für die Anerkennung auslän-
discher Flüchtlinge“ in Nürnberg eröffnet wurde, war von dieser Aus-
einandersetzung noch nichts zu spüren. Die Flüchtlingsdiskussion wur-
de damals in der Öffentlichkeit als eine rein innerdeutsche Angelegen-
heit unter Landsleuten betrachtet.
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zu widmen. UNHCR stand damit vor der ersten ernsthaften Bewäh-
rungsprobe seiner Geschichte, die sich in den kommenden Jahrzehnten
noch mehrmals mit bedeutenden Entwicklungen und Ereignissen bun-
desdeutscher Historie kreuzen sollte.

Die UNHCR-Mitarbeiter der ersten Stunde erhielten in Bonn Büroräu-
me in der so genannten Ärmelkaserne, dem damaligen Sitz des Bundes-
ministeriums für Flüchtlinge und Vertriebene, das sich um das Wohl und
die Interessen jener zehn Millionen Deutsche kümmerte, die aus den
ehemaligen Ostgebieten fliehen mussten oder vertrieben worden waren.

Dass die deutschen Opfer von Flucht und Vertreibung unter demselben
Dach betreut wurden wie jene rund 230.000 Ausländer, die der von den
Nationalsozialisten ausgelöste Krieg und politische Umwälzungen der
folgenden Jahren heimatlos gemacht hatte, ist lediglich eine Fußnote der
Geschichte. Sie beweist allerdings, dass jenseits getrennter Zuständig-
keiten und damit verbundener strikter Vorgaben eine gemeinsame Idee
die Arbeit der deutschen wie der internationalen Behörde bestimmte: für
eine Zukunft  jener Menschen zu wirken, die dem Schicksal von Flucht,
Vertreibung und Verschleppung ausgeliefert waren. In diesem Sinne stellte
der UNHCR im Jahr 1953 auch Mittel der Ford-Foundation für bedürf-
tige DDR-Flüchtlinge bereit, für die er eigentlich kein Mandat besaß.

Die UN-Flüchtlingsorganisation setzte bei ihrer Arbeit in Deutschland
bis in die 60er-Jahre hinein einen Schwerpunkt bei der Betreuung hei-
matloser Ausländer. Neben dem komplizierten und bis in die Gegenwart
reichenden Thema der Entschädigungszahlungen konzentrierte sich das
Amt darauf, finanzielle Mittel in Zusammenarbeit mit deutschen Behör-
den und Wohlfahrtsverbänden bereitzustellen. So wurde der Bau von
Wohnungen für die DP's ermöglicht, die noch Jahre nach dem Krieg
zum Teil in jenen Lagern lebten, in die sie als Zwangsarbeiter eingewie-
sen worden waren. Allein im Jahr 1953 waren in Deutschland 38.000
ausländische Lagerinsassen registriert.

Fünf Jahre später schilderte der Schweizer Auguste Lindt – seit 1956 im
Amt des UN-Flüchtlingskommissars – seine Eindrücke nach einem Lager-
besuch in Norddeutschland: „Immer noch wirkte das Lagerleben wie ein
Isolierkasten, der jede Begegnung mit dem normalen Leben verhinder-
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und dem zunehmenden Anteil von Schutzsuchenden aus anderen Teilen
der Welt geriet das Thema Asyl zwangsläufig in die öffentliche Diskus-
sion.

Anders als in den Anfangsjahren der Bundesrepublik stand dabei im
Mittelpunkt das Grundrecht auf Asyl, das inzwischen längst die Genfer
Flüchtlingskonvention als Grundlage des Verfahrens verdrängt hatte.

In den 80er Jahren sahen sich deshalb die UNHCR-Mitarbeiter in
Deutschland einem gegenüber den Jahrzehnten davor deutlich veränder-
ten Umfeld gegenüber. Die Politisierung des Themas Asyl ließ es nicht
zu, sich ausschließlich in der traditionell vertrauten Umgebung eines
nur Experten zugänglichen Diskurses über Flüchtlingsrecht zu bewe-
gen. Rechtliche Stellungnahmen bekamen auch erhebliches politisches
Gewicht. Hinzu kam eine zunehmend emotionalisierte öffentliche Aus-
einandersetzung, deren Zuspitzung auch international Aufsehen erregte.

Das Schicksalsjahr 1989 mit seinem Zusammenbruch der bipolaren
Weltordnung sollte für das deutsche Asylrecht eine entscheidende Wen-
de einleiten. Denn welche Folgewirkungen Konflikte und Kriege in epo-
chalen Umbruchsituationen auch für direkt nicht betroffene Staaten mit
sich bringen können, erlebte Deutschland zu Beginn der 90er Jahre.

Im Jahre 1992 waren 438.000 Asylanträge beim Bundesamt für die
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge registriert worden – weitaus
mehr als in der gesamten Europäischen Union im Jahr 2002. Diese Zahl
wird nur wenig relativiert durch die Tatsache, dass es damals noch keine
statistische Trennung von Erst- und Folgeanträgen gab.

Der Zerfall des ehemaligen Jugoslawien, der nicht nur blutige Konflik-
te, sondern auch die systematische Vertreibung ganzer Volksgruppen mit
sich brachte, war einer der Hauptgründe, warum es zu solch einer im
Rückblick kaum glaublichen Zahl von Anträgen kam. Asylsuchende aus
dem ehemaligen Jugoslawien stellten damals allein fast ein Viertel der
registrierten Anträge. Darüber hinaus suchten im selben Jahr 250.000
Bosnier in Deutschland Zuflucht vor dem Bürgerkrieg in ihrem Heimat-
land. Die große Mehrzahl von ihnen stellte kein Asylgesuch, sondern
erhielt eine Duldung auf Grund eines zwischen Bund und Ländern ver-
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Für den UNHCR war die Eröffnung der Dienststelle ein wichtiges Er-
eignis. Zwei Jahre zuvor war die Genfer Flüchtlingskonvention von ei-
ner UN-Bevollmächtigtenkonferenz verabschiedet worden. Die Bundes-
republik Deutschland gehörte zu den ersten sechs Unterzeichnerstaaten.
Obwohl die Konvention erst im Jahr 1954 in Kraft trat, hatte die Bun-
desregierung bereits ein Jahr zuvor eine Asylverordnung erlassen, nach
der die Anerkennungsverfahren für ausländische Flüchtlinge auf der
Grundlage eben dieser Konvention erfolgen sollten.

Trotz der damals sehr begrenzten personellen Ressourcen entschloss
man sich deshalb beim UNHCR, von Anfang an bei der neu gegründe-
ten Dienststelle mit einem Zweigbüro vertreten zu sein. Dessen Mitar-
beiter hatten vor allem die Aufgabe, am Verfahren selbst – bei den da-
mals existierenden Anerkennungs- wie Beschwerdeausschüssen – teil-
zunehmen.

Nur wenige Flüchtlinge beriefen sich in diesen ersten Jahren der prakti-
schen Umsetzung des Asylrechts auf den entsprechenden Artikel im
Grundgesetz. Dessen im damaligen Bewusstsein nachrangige Bedeu-
tung gegenüber der Genfer Flüchtlingskonvention spiegelt sich auch in
der Tatsache wider, dass bis zum Jahr 1965 nicht die Nürnberger Dienst-
stelle, sondern die lokalen Ausländerbehörden für das Anerkennungs-
verfahren jener Schutzsuchenden zuständig waren, die ihren Antrag auf
Artikel 16, Abs. 2, S. 2 stützten.

Über zwei Jahrzehnte hinweg blieb die Zahl der Asylbewerber in der
Bundesrepublik relativ niedrig. Mit Ausnahme des Krisenjahres 1968
wurden niemals mehr als 5.000 Asylsuchende pro Jahr gezählt. Die über-
wältigende Mehrheit von ihnen (zeitweilig bis zu 90 Prozent) kam aus
den damaligen Ostblockstaaten. Die Asylgewährung für diese Menschen
war allgemein gesellschaftlich und vor allem politisch akzeptiert. Be-
zeichnend ist in diesem Zusammenhang der Beschluss der Innenminister-
konferenz von 1966, der den Ostblockflüchtlingen pauschal eine politi-
sche Verfolgung zugestand. Illegal eingereiste Staatsangehörige aus die-
sem Teil Europas sollten deshalb nicht abgeschoben werden.

Diese Rahmenbedingungen änderten sich jedoch in der zweiten Hälfte
der 70er-Jahre. Mit dem kontinuierlichen Anstieg der Asylbewerberzahlen
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linge, die in Deutschland Schutz vor der Verfolgung nichtstaatlicher
Akteure in ihrem Heimatland suchten, das nicht mehr in der Lage war,
nationalen Schutz zu gewähren. Zurechenbarkeits- und Schutztheorie
standen sich als rechtstheoretische Auffassungen gegenüber.

Die Diskussion stand zu diesem Zeitpunkt allerdings im Schatten der
Kontroverse um die Einführung der Drittstaatenregelung. Der UNHCR
wandte sich damals nicht per se gegen entsprechende Vorschläge. Unser
Amt vertrat als zweites Hauptziel, die Anwendung dieses Konzepts
durch verfahrenstechnische Regelungen differenzierter zu gestalten.
Hierzu gehörte vor allem, Asylsuchenden die Möglichkeit einzuräumen,
die vermutete Sicherheit im Drittstaat in einer Anhörung zu widerlegen.
Es ist wohl müßig, heute zu diskutieren, ob die Grundgesetzänderung in
der Weise, wie sie erfolgte, die einzige Alternative war, um die zweifel-
los vorhandenen gewaltigen Probleme zu lösen. Der UNHCR hatte sich
damals für eine andere Neufassung des Artikel 16, Abs. 2, S. 2 Grund-
gesetz auf expliziter Grundlage der Genfer Flüchtlingskonvention aus-
gesprochen, die von immerhin über 100 Bundestagsabgeordneten be-
fürwortet wurde.

Aus der Distanz von zehn Jahren lässt sich dennoch heute feststellen:
Die Einführung der Drittstaatenregelung, die das Kernstück der Grund-
gesetzänderung bildet, mag zunächst ihren Zweck im Sinne einer ab-
schreckenden Wirkung erfüllt haben. In der Praxis der Asylverfahren
hat sie jedoch in den letzten Jahren kaum eine Rolle gespielt. Die Über-
stellung in ein sicheres Drittland war offensichtlich zumeist nicht mög-
lich.

Die Praxis zeigte damit auch, dass manche Befürchtung, mit der Grund-
gesetzänderung sei es praktisch nicht mehr möglich, in Deutschland ein
Asylverfahren durchzuführen, der Realität nicht standhielt. Eine Be-
wertung der Drittstaatenregelung heute muss im Übrigen die Ent-
wicklung des Asylrechts auf europäischer Ebene berücksichtigen. Mit
der anstehenden Erweiterung der Europäischen Union werden auch jene
Staaten in das so genannte Dublin II-Übereinkommen zur Klärung der
Übernahme von Asylverfahren eingebunden, deren Einstufung als si-
cherer Drittstaat damals für hitzige Diskussionen sorgte.
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einbarten Abschiebestopps.

Ein weiterer wichtiger Grund für den sprunghaften Anstieg der Asylan-
tragszahlen damals klingt heute ein wenig nach Ironie der Geschichte.
Das Ende des Kalten Krieges, der Fall des Eisernen Vorhangs, machte
die Grenzen von Ost nach West durchlässiger. Dies spiegelte sich in der
Asylantragsstatistik nachdrücklich wider. Hinter Jugoslawien gehörte
Rumänien mit fast 104.000 und Bulgarien mit über 31.000 Asylsuchen-
den im Jahre 1992 zu den Hauptherkunftsländern.

Vor diesem Hintergrund einigte sich die damalige Bundesregierung mit
der sozialdemokratischen Opposition Anfang 1993 darauf, es diesmal
nicht bei Änderungen im Asylverfahren und Einschnitten bei sozialen
Leistungen für Asylsuchende zu belassen, sondern den Asylartikel im
Grundgesetz vor allem durch eine so genannte sichere Drittstaaten-
regelung einzuschränken.

In der damaligen Diskussion übte der UNHCR sein Mandat als „Hüter“
der Genfer Flüchtlingskonvention mehr als zuvor auch in den Augen der
Öffentlichkeit aus. Dies war wesentlich durch die Tatsache bedingt, dass
die Asyldebatte mittlerweile zum innenpolitischen Spitzenthema gewor-
den war. Der Bundestag sorgte zudem in einer Reihe öffentlicher Anhö-
rungen dafür, dass Experten aus Verbänden, Justiz, Verwaltung und eben
auch der UNHCR an dieser öffentlichen Diskussion teilnehmen konn-
ten.
Unser Amt verfolgte während der Debatte zwei Hauptziele: Zum einen
appellierte der damalige UNHCR-Vertreter Walter Koisser an die poli-
tisch Verantwortlichen, die Genfer Flüchtlingskonvention als materielle
Grundlage für die Asylgewährung wieder einzuführen, um „den Kreis
der Schutzbedürftigen mit jenem der Schutzberechtigten wieder in De-
ckung zu bringen“.

Dieses Anliegen begründete sich aus der Tatsache, dass durch die deut-
sche Rechtsprechung der Begriff „politisch Verfolgter“ nicht mehr all
jene Schutzsuchenden erfasste, die nach Auffassung des UNHCR und
der überwiegenden internationalen Staatenpraxis die Kriterien der Gen-
fer Flüchtlingskonvention erfüllten. Dies betraf vor allem jene Flücht-
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Mit dem Daytoner Abkommen vom November 1995 stand nach Jahren
des Stillstandes die Frage der Rückkehr der Flüchtlinge auf der Tages-
ordnung. Dayton räumte ihnen eine Heimkehr in ihre Heimatorte oder
einen Ort ihrer Wahl ein. Der UNHCR erhielt laut dem Abkommen die
Aufgabe, die Rückkehr zu überwachen und zu koordinieren.

Das Amt sah sich vor einer schier unlösbaren und zudem widersprüch-
lichen Aufgabe. In Bosnien und Herzegowina sollte das faktische Kriegs-
ergebnis – die ethnische Säuberung ganzer Regionen – rückgängig ge-
macht werden. Dayton versprach nicht zuletzt Hunderttausenden von
Binnenvertriebenen in ihre Heimatorte zurückkehren zu können, auch
wenn sie von einer anderen Volksgruppe kontrolliert sein sollten.

In Deutschland drängten Städte und Länder auf Grund finanzieller Spar-
zwänge, nun ebenfalls rasch mit der Rückkehr zu beginnen, auch wenn
dies praktisch bedeutete, dass die Betroffenen nicht in ihre ursprüngli-
chen Heimatorte zurückkehren konnten.

Vor dem Hintergrund einer engagierten Öffentlichkeit entwickelte sich
schließlich ein zeitlich gestreckter Rückkehrprozess aus Deutschland,
dessen Durchführung im Einzelnen umstritten blieb, im Ganzen aber
einen Kompromiss zwischen unterschiedlichen Auffassungen und Po-
sitionen, nicht zuletzt zwischen innenpolitischen Zwängen und außen-
politischen Erfordernissen darstellte.

Der vorerst letzte Akt der Flüchtlingstragödie auf dem Balkan begann
im Frühjahr 1999, als innerhalb weniger Wochen nach Beginn der NATO-
Luftangriffe über 800.000 Menschen aus dem Kosovo nach Albanien
und Mazedonien vertrieben wurden. Angesichts einer äußerst angespann-
ten Situation in der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik Mazedoni-
en rief der UNHCR dazu auf, einen Teil der Flüchtlinge in andere Staa-
ten zu evakuieren und ihnen dort vorübergehenden Schutz zu gewähren.

Mit einem Kontingent von zunächst 10.000, später 15.000 Plätzen setz-
te sich die Bundesrepublik Deutschland an die Spitze jener Länder, die
sich zu einer vorübergehenden Aufnahme der Kosovo-Flüchtlinge bereit-
fand. Diese Initiative trug maßgeblich zur Entspannung der Lage in
Mazedonien bei. Bundesinnenminister Otto Schily erreichte im Schul-
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Ein weiterer Bestandteil der Grundgesetzänderung – die Regelung über
sichere Herkunftsländer, die anders als die Drittstaatenregelung verfah-
rensrechtliche Sicherungen weiterhin vorsieht – zeigte sehr schnell Wir-
kung. Innerhalb von nur zwei Jahren sank die Zahl der Antragsteller aus
Rumänien von knapp 73.000 im Jahre 1993 auf 3.500 im Jahre 1995.
Die gleiche Tendenz zeigte sich bei bulgarischen Antragstellern. Ihre
Zahl verringerte sich im gleichen Zeitraum von 22.500 auf knapp 2.200.

Schnellere Verfahren in den so genannten Anhörungs- und Entscheidungs-
zentren des Bundesamts für einfach gelagerte Fälle aus bestimmten Län-
dern haben dabei für einen erheblichen Beschleunigungseffekt gesorgt.
Das Asylverfahren verlor so für jene Menschen aus diesen Ländern dra-
matisch an Attraktivität, die man eher als Migranten denn als Schutz-
suchende einordnen muss.

Allerdings lässt sich der starke Rückgang der Asylgesuche aus sicheren
Herkunftsländern durchaus auch auf die dortige veränderte menschen-
rechtliche Situation zurückführen. Dies kann man zumindest für die
betroffenen europäischen Staaten mit Fug und Recht behaupten.
Ein weiteres Ergebnis der Grundgesetzänderung ist ebenfalls bemer-
kenswert. Die Genfer Flüchtlingskonvention, die in Deutschland über
Jahrzehnte hinweg eher ein Schattendasein gegenüber dem Artikel 16
Grundgesetz führte, wurde sozusagen neu entdeckt. Dies deutete sich
bereits während der Asyldiskussion Anfang der 90er Jahre an. Durch
die Einführung der Drittstaatenregelung erhielt der Abschiebungsschutz
der Genfer Flüchtlingskonvention im Paragraf 51 des Ausländergeset-
zes eine signifikante Aufwertung. In der Öffentlichkeit als „kleines Asyl“
bekannt, hat die Schutzwirkung dieses Paragrafen, gemessen an der An-
erkennungsquote, mittlerweile die des Artikel 16 a, Abs. 1 (n.F.) Grund-
gesetz bei weitem übertroffen.

Rapide sinkende Asylbewerberzahlen Mitte der 90er Jahre trugen zur
Beruhigung der öffentlichen Asyldiskussion bei. Dennoch blieb die
Flüchtlingsproblematik mit der Frage der Rückkehr bosnischer Flücht-
linge auch während der 90er Jahre ein Hauptthema deutscher Innenpo-
litik. Mit der Aufnahme von knapp 350.000 Flüchtlingen aus dem
bürgerkriegszerstörten Balkanstaat hatte Deutschland eine außerge-
wöhnliche humanitäre Leistung erbracht.

STEFAN BERGLUND
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der Grundlage der Genfer Flüchtlingskonvention erfüllt. Zusammen mit
den von der Süssmuth-Kommission übernommenen Vorschlägen könn-
ten deshalb bei einer völkerrechtsfreundlichen Umsetzung des Zu-
wanderungsgesetzes substanzielle Verbesserungen im Bereich des
Flüchtlingsschutzes in Deutschland erzielt werden.
Es bleibt abzuwarten, ob dieses Gesetzesvorhaben doch noch in der
Praxis seine Feuertaufe erleben wird. Unser Amt hegt dabei die Hoff-
nung, dass der bereits gefundene Ausgleich zwischen verschiedenen In-
teressen und Erwartungen nicht im Zuge von Nachverhandlungen zum
Nachteil des Flüchtlingsschutzes verändert wird.

Noch steht nicht fest, welche Überschrift das nächste Kapitel zur huma-
nitären Asylpolitik der Bundesrepublik Deutschland haben wird. Eines
ist jedoch sicher: Der UNHCR wird sich weiterhin in enger Zusammen-
arbeit mit den deutschen Behörden nach besten Kräften für die Sache
der Flüchtlinge einsetzen.
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terschluss mit den Länderinnenministern, dass aus diesem Anlass zum
ersten Mal auch die bereits im Jahr 1993 gesetzlich eingeführte Sonder-
regelung für Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge angewendet wurde.
Sie erlaubte den Kosovo-Flüchtlingen einen zeitlich befristeten recht-
mäßigen Aufenthalt in Deutschland.

Bereits in der Asyldiskussion Anfang der 90er Jahre gab es Stimmen,
die für einen völligen Verzicht auf das individuelle Asylrecht zu Gun-
sten der vorübergehenden Aufnahme von Flüchtlingen aus Krisengebie-
ten plädierten. Diese Debatte lebte wieder auf, als im Frühjahr 2000 in
Deutschland relativ unvermittelt das Thema Zuwanderung auf die poli-
tische Tagesordnung gesetzt wurde. Der über Jahrzehnte hinweg gelten-
de Leitsatz „Deutschland ist kein Einwanderungsland“ trat zurück ge-
genüber Überlegungen, eine interessengeleitete Zuwanderungspolitik für
die Zukunft zu formulieren.

Mit der Einberufung einer unabhängigen Expertenkommission unter
Leitung von Frau Professor Rita Süssmuth verband Bundesinnenmini-
ster Otto Schily die Erwartung, fundierte Vorschläge für ein umfassen-
des Gesetzesvorhaben zu erhalten. Die Tatsache, dass auch ein UNHCR-
Mitarbeiter als Mitglied der Kommission benannt wurde, zeigte einmal
mehr, wie eng die Arbeit des Amtes mit zentralen Zukunftsfragen des
Landes verknüpft war (und weiterhin ist).

Der UNHCR nannte den im Juli 2001 veröffentlichten Bericht der Zu-
wanderungskommission richtungsweisend und praxisnah, um Asyl und
Einwanderung fair miteinander zu verbinden. Das klare Votum für eine
Beibehaltung des individuellen Asylrechts, die konkreten Vorschläge für
eine effizientere Durchführung der Asylverfahren, die Angleichung der
Rechte von Konventionsflüchtlingen mit jenen von Asylberechtigten
könnten eine zielgenauere Gestaltung des Flüchtlingsschutzes in Deutsch-
land ermöglichen.

Diese grundsätzlich positive Bewertung gab der UNHCR schließlich
auch für das Zuwanderungsgesetz ab, das am 1. März 2002 vom Bun-
destag verabschiedet wurde. Mit der im Gesetz gefundenen Regelung
für den Schutz von Opfern nichtstaatlicher und geschlechtsspezifischer
Verfolgung wurden aus Sicht des Amtes völkerrechtliche Standards auf
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1966 der das Asylrecht verdüsternde „Schatten der Flüchtlingskonven-
tion“2 beschworen, mithin eine das völkerrechtliche Bezugssystem
abwertende Tendenz zum Ausdruck gebracht. Zwanzig Jahre später
wurde umgekehrt der die Konvention bedrohende „Schatten des
Grundgesetzes“3 beklagt und damit die Missachtung des internationalen
Bezugssystems auf den Punkt gebracht. Die Kritik des Jahres 1966
richtete sich insbesondere gegen die Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichtes, die den verfassungsrechtlichen Begriff der politischen
Verfolgung mit dem völkerrechtlichen Flüchtlingsbegriff gleichsetzte.4

Demgegenüber kann die Kritik des Jahres 1986 nur verstanden werden,
wenn die inzwischen durch das Bundesverfassungsgericht vorgenommene
dualistische Aufspaltung zwischen beiden Begriffen in Betracht gezogen
wird.

Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichtes stellt der Begriff der
„Furcht vor Verfolgung“ nach Art. 1 A Nr. 2 GFK zuallererst auf „das
subjektive Moment der Verfolgungsangst“ ab, hingegen gehe Art. 16
Abs. 2 Satz 2 GG 1949 „von einer objektiven Beurteilung der
Verfolgungsgefahr aus“.5 Es ist evident, dass die Erforschung der Ursa-
chen von Angst Sache des auf sicheren objektiven Boden angewiesenen,
positiv rechtlich geschulten Juristen nicht ist. Während die Identifizierung
von Flüchtlingen damit eher der Kompetenz von Psychotherapeuten
zugewiesen wird, kann der politisch Verfolgte mit anerkannten Methoden
in rechtsförmigen Verfahren aus der Gruppe der Asylsuchenden herausge-
filtert werden. Die eher als satirische Überspitzung unterschiedlicher
Ansätze erscheinende dualistische Aufspaltung zeitigte nachhaltige
Folgen für die weitere Rechtsentwicklung in der Bundesrepublik. Bei
der Totalrevision des Asylverfahrensrechts 1982 verzichtete der Gesetz-
geber denn auch anders als der Gesetzgeber des § 28 AuslG 1965 auf
die Einbeziehung des völkerrechtlichen Flüchtlingsbegriffs (vgl. § 1 Abs.
1 AsylVfG 1982). Erst mit Wirkung zum 1.Januar 1991 wurde die GFK
wieder zum Bestandteil des innerstaatlichen Verfahrensrechts (vgl. § 51
Abs. 1 AuslG 1990). Doch eine ausdrückliche Einbeziehung des
angeblich subjektiven „Angstbegriffs“ des Art. 1 A Nr. 2 GFK, ja, eine
Bezugnahme auf die GFK bei den Anerkennungsvoraussetzungen, wurde
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2 Fritz Franz, in: DVBl. 1966, 623.
3 Gottfried Köfner/ Peter Nicolaus, in: ZAR 1986,11.
4 BVerwG, DVBl. 1963, 146; so auch BVerwGE 49, 202 (205) = EZAR 201 Nr. 2 = NJW

1976, 490; BVerwGE 67, 184 (185 f.) = NVwZ 1983, 674 = InfAuslR 1983, 228.
5 BVerfGE 54, 341 (358) = EZAR 200 Nr. 1 = NJW 1980, 2641 = JZ 1981, 804; kritisch

hierzu Reinhard Marx, ZAR 1992, 3.

Dr. Reinhard Marx
Rechtsanwalt

I. Das maßgebliche rechtliche Bezugssystem
Das Begriffspaar Asyl- und Flüchtlingsrecht weist auf einen für die
Bundesrepublik bislang ungeklärten Streit um das maßgebliche rechtliche
Bezugssystem für die Verwaltungspraxis hin. Dies erklärt den Sonderweg
der deutschen Rechtsentwicklung und das nur ansatzweise entwickelte
Bewusstsein der Rechtsanwender für das internationale Bezugssystem
ihrer Arbeit. Dabei war die Verwaltungspraxis zu Beginn ausschließlich
auf die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) fixiert. Die Asylverordnung
vom 6. Januar 1953 (BGBl. I S. 3) sah nur für Flüchtlinge ein besonderes
Feststellungsverfahren vor. Wer nicht als Flüchtling Schutz suchte,
sondern unmittelbar unter Berufung auf das Asylgrundrecht, konnte keine
ausdrückliche Anerkennung seines Rechtsstatus erlangen. Die Frage der
Asylberechtigung wurde im ausländerrechtlichen Verfahren lediglich als
Vorfrage inzidenter geprüft.1 Erst das Ausländergesetz von 1965 führte
ein einheitliches Verfahren für beide Personengruppen ein. Bis dahin
beherrschte also die Flüchtlingskonvention die Verwaltungspraxis.
Hingegen blieb das verfassungsrechtliche Asylrecht unterbelichtet,
aktualisierte sich lediglich als ausländerrechtliche Vorfrage im Ab-
schiebungsprozess.

Das Ausländergesetz von 1965 änderte diese Rechtslage. Die Asylbehörde
hatte nunmehr die Anträge der Flüchtlinge und politisch Verfolgten zu
bearbeiten. Ungeklärt und schwankend blieb jedoch bis heute das
Verhältnis der entsprechenden Rechtsgrundlagen zueinander. So wurde

Probleme des Asyl- und Flüchtlings-
rechts in der Verwaltungspraxis der
Tatsachenfeststellung aus der Sicht
des Anwalts

1 BVerfGE 56, 216 (237) = EZAR 221 Nr. 4 = InfAuslR 1981, 152 = NJW 1981, 1436; s. hierzu
Reinhard Marx, in: Reinhard Marx/Gerhard Strate/Victor Pfaff,  Kommentar zum AsylVfG, 2.
Aufl. 1987,  Vorbem. zu § 6 Rdn. 6; Peter Nicolaus, ArchVR Bd. 29 (1991), S. 270, 280 ff .
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die besonders radikale Variante der deutschen Drittstaatenregelung hat
über ihren eigentlichen Zweck hinaus auch dazu geführt, dass ein weit
verbreitetes Misstrauen gegen das Sachvorbringen des Asylsuchenden
vorherrscht, das diese in ihrem konkreten Einzelfall aus eigenem
Vermögen kaum zureichend auflösen können. Vorherrschend ist das
Verständnis, dass jene, die zum Reiseweg unzutreffende Angaben
machen, das Kernvorbringen kaum auf erlebnisfundierte Aussagen
abstützen.9 Das Misstrauen ist nachvollziehbar, doch nicht gerechtfertigt.

Als weiteres strukturelles Hindernis kommt hinzu, dass der Gesetzgeber
der Asylbehörde seit 1992 gegenüber Asylsuchenden eine allumfassende
ausländerrechtliche Kompetenz zugewiesen hat. Auf Grund der
strukturellen Besonderheiten des Asylverfahrensrechts wird damit der
mit dem Ausländerrecht an sich nicht vertrauten Bundesbehörde eine
erschöpfende und ausschließliche Zuständigkeit für ausländerrechtliche
Entscheidungen in Asylverfahren auferlegt, während die für die Bear-
beitung ausländerrechtlicher Sachverhalte originär zuständige Ausländer-
behörde lediglich mit dem bloßen Vollzug ausländerrechtlicher Ent-
scheidungen betraut wird. Hintergrund dieser systemfremden Zuständig-
keitsanordnung ist die seit 1992 vorgegebene Monopolisierung der
Anordnung aufenthaltsbeendender Maßnahmen bei einer einzigen
Bundesbehörde. Diese wurde insbesondere deshalb eingeführt, um der
bis dahin möglichen gesellschaftlichen Einflussnahme auf die lokal
verortete Vollzugspraxis zu Gunsten eines Bleiberechtes erfolglos
gebliebener Flüchtlinge jeglichen strategischen Erfolgsansatz zu
entziehen. Nicht ohne Grund wird deshalb seit 1990 heftig um eine
humanitäre Härtefallklausel gestritten und prägt dieser Streit auch die
Diskussion des Zuwanderungsgesetzes (vgl. § 25 Abs. 5 des Entwurfs
eines Aufenthaltsgesetzes). Die Furcht des Gesetzgebers vor der
Entstehung von „Vollzugsdefiziten“ nach erfolglosem Abschluss des
Asylverfahrens brachte diese systemfremde Monopolisierung der
ausländerrechtlichen Zuständigkeit im Asylverfahrensrecht hervor. Diese
hat jedoch nicht nur zur Befreiung der Vollzugspraxis vom Druck lokal
ansetzender humanitärer Einzelfallstrategien geführt. Vielmehr hat sie
insbesondere dazu beigetragen, dass die Tatsachenfeststellung und
Glaubhaftigkeitsprüfung im Asylrecht seitdem häufig von vornherein
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9 vgl. etwa OVG NW, AuAS 1999, 66.

vermieden. Bekräftigt wurde mit § 51 Abs. 1 AuslG lediglich, was seit
Ratifizierung der GFK ohnehin Verpflichtung des deutschen Gesetzgebers
auf Grund von Art. 33 GFK i.V.m. Art. 59 Abs. 2 GG ist. In den
Neunzigerjahren wurde die dualistische Spaltung zwischen beiden
Rechtssystemen aufgehoben und das völkerrechtliche System
„verdeutscht“. Das Bundesverwaltungsgericht „verstaatlichte“ den
völkerrechtlichen Flüchtlingsbegriff,6 zwängte ihn also in das enge
Korsett der „Deckungsgleichheit.“7 Setzte das Bundesverwaltungsgericht
früher den Begriff der politischen Verfolgung bruchlos mit dem
Flüchtlingsbegriff gleich,8 geht es heute den umgekehrten Weg, reduziert
den Flüchtlingsbegriff auf den spezifisch deutschen, etatistisch geprägten
Begriff der politischen Verfolgung.

II. Hindernisse gegen eine unvoreingenommene Sachverhalts-
aufklärung
Zwar entfaltet der Streit um die asyl- und flüchtlingsrechtlichen Grund-
lagen der Arbeit in der täglichen Verwaltungspraxis bei oberflächlicher
Betrachtung keine unmittelbare Wirkung. Hier steht die pragmatisch
orientierte Tatsachenfeststellung und Beweiswürdigung anhand des
einzelnen Asylbegehrens im Vordergrund. Es handelt sich hierbei jedoch
um eine internationale Aufgabe. Einzelentscheider setzen den inter-
nationalen Rechtsschutz um („protection officers“). Es ist paradox.
Anfangs bestimmte das völkerrechtliche Bezugssystem die Praxis. Doch
in den Siebzigerjahren wurde die GFK zu einem Schattendasein verurteilt.
Die Mitarbeiter der Asylbehörde konnten sich deshalb kaum als nationale
Treuhänder einer internationalen Aufgabe verstehen. Dies hatte Folgen
auch für die Feststellungspraxis:

Mit der unwiderleglichen Sicherheitsvermutung der Drittstaatenregelung
koppelte die Bundesrepublik sich nicht nur vom Völkerrecht ab, die damit
einhergehende der Ermittlung der Asylgründe vorangehende Aufklärung
des Reisewegs hat darüber hinaus ein verfahrensrechtlich ungünstiges
Klima entwickelt, das eine unvoreingenommene Aufklärung des
Kernvorbringens belastet. Zwar hat die Aufklärung des Reisewegs auch
in anderen europäischen Vertragsstaaten eine besondere Bedeutung. Doch
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6 BVerwGE 95, 42 = EZAR 230 Nr. 3 = NVwZ 1994, 497 = InfAuslR 1994, 196.
7 BVerwG, EZAR 613 Nr. 25; BVerwG, EZAR 231 Nr. 4 = NVwZ-RR 1992, 584; BVerwG,

EZAR 230 Nr. 2 = InfAuslR 1993, 119; BVerwG, EZAR 230 Nr. 3 = InfAuslR 1994, 196.
8 BVerwG, DVBl. 1963, 146; so auch BVerwGE 49, 202 (205) =  EZAR 201 Nr. 2 = NJW 1976,

490; BVerwGE 67, 184 (186) = NVwZ 1983, 674 = InfAuslR 1983, 228.
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am Prozess der Feststellung der Tatsachen. Sie müssen verfahrens-
rechtlich in die Lage versetzt werden, am diskursiven Prozess der
Tatsachenermittlung12 nach Möglichkeit gleichberechtigt teilzunehmen,
die an sie gestellten Fragen verstehen und auf den zwischen Einzel-
entscheider und Dolmetscher ausgehandelten Prozess der schriftlichen
Fixierung ihrer Angaben wirksam Einfluss nehmen können.

Der Gesetzgeber hat jedoch bislang die Aufgabe einer besseren Gewähr-
leistung von verfahrensrechtlichen Schutzgarantien zwecks Förderung
der Darlegungskompetenzen der Asylantragsteller verfehlt. Schwerpunkt
gesetzgeberischer Aktivitäten seit den Siebzigerjahren war und ist
insoweit eher eine am Kontroll- und Beschleunigungszweck orientierte
Schaffung verfahrensrechtlicher Obliegenheiten und Mitwirkungs-
pflichten mit teilweise einschneidendem Sanktionscharakter. Dabei geriet
aus dem Blick, dass verfahrensrechtliche Schutzvorkehrungen nicht nur
im Interesse der Asylsuchenden, sondern insbesondere auch im öffent-
lichen Interesse liegen: Dadurch, dass die subjektiven Möglichkeiten
der Asylsuchenden zur Darlegung ihrer Verfolgungsgründe verfahrens-
rechtlich besser gefördert werden, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit,
dass asylrechtliche Verwaltungsbescheide ein besseres Maß an Plausi-
bilität und Richtigkeitsgewähr aufweisen.

IV.  Anforderungen an die asylrechtliche Tatsachenfeststellung
Die nachfolgenden Anmerkungen beruhen auf eigenen jahrzehntelangen
Beobachtungen der Verwaltungspraxis als Rechtsanwalt, insbesondere
auf den durch die Anwesenheit während der Anhörung in vielen
Außenstellen gesammelten Erfahrungen, auf dem Studium von
Anhörungsprotokollen und Asylbescheiden, aber auch auf der
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der asylrechtlichen
Feststellungspraxis. Dabei kann es weder um eine pauschale Kritik noch
um ein pauschales Schönreden der Feststellungspraxis gehen. Das
erkenntnisleitende Interesse gilt vielmehr den strukturellen verfahrens-
rechtlichen Defiziten, die Auskunft über die Funktionsbedingungen der
Praxis der Tatsachenfeststellung geben. Dabei  ist das Interesse zugleich
auch auf die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen und
deren Einfluss auf die asylrechtliche Feststellungspraxis gerichtet.
Das Bundesamt steht seit Mitte der Siebzigerjahre des letzten Jahr-
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12 Vgl. Nieders.OVG, NVwZ-Beil. 1966, 67 (69), zur diskurssichernden Funktion des Anspruchs
auf rechtliches Gehör.

von einem erstarrten ausländerrechtlichen Abschottungsgeist geprägt wird
und dieser Geist überwiegend auch die asylgerichtlichen Überprüfungs-
verfahren beherrscht. Illustrativ für diese genuine Methode der Tatsachen-
feststellung sind die zahlreichen auf die Durchführung der Abschiebung
zielenden und auf Wunsch der Bundesländer mit Hilfe eines umfang-
reichen Fragenkataloges zu Beginn der Anhörung erhobenen Daten. Da-
durch werden die Asylsuchenden verunsichert. Ihnen wird zu Beginn
der Anhörung eröffnet, dass sie nunmehr bei der für ihr Asylbegehren
zuständigen Behörde angelangt sind. Der auf die Verfolgungsgründe
gerichtete Mitteilungsdrang wird aber zunächst abgeblockt. Auf eine
möglichst reibungslose Sicherstellung der Rückführung erfolglos ge-
bliebener Asylsuchender gerichtete Fragen beherrschen zunächst das
behördliche Ermittlungsinteresse. So kann bei den Asylsuchenden kein
Vertrauen in ein vorbehaltloses und unvoreingenommenes behördliches
Interesse an ihren Verfolgungsgründen entstehen, die im Anschluss
ermittelt werden. Darlegungsdefizite im Asylverfahren haben auch in
diesen verfahrenstechnischen Besonderheiten der deutschen Ermittlungs-
praxis ihren Grund.

III. Verfassungsrechtliche Vorgaben  einer grundrechtsorientierten
Verfahrensgestaltung
Grundrechtsschutz aktualisiert sich nicht erst im gerichtlichen Kontroll-
verfahren über die Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG. Vielmehr
ist in die einzelnen Grundrechte bereits eine verfahrensrechtliche Schutz-
wirkung eingelassen, die hohe Anforderungen an die Verwaltungspraxis
stellt. Dementsprechend ist nicht etwa die gerichtliche Entscheidung,
sondern der Verwaltungsbescheid der ausschlaggebende Akt.10 Die
Ausstrahlungswirkung der  Grundrechte determiniert deshalb bereits das
Verwaltungsverfahren. Verfahrensorientierte Grundrechtsinterpretation
setzt danach zuallererst eine effektive Gewährleistung von Verfahrens-
rechten in der Verwaltungspraxis11 voraus. Die Verwirklichung des
Grundrechtsanspruchs im Asylrecht geht danach von einem Antragsteller
aus, der über seine Darlegungslasten inhaltlich und dem Umfang nach
vollständig ins Bild gesetzt worden ist. Der freiheitliche Rechtsstaat lebt
vom Diskurs und muss deshalb zum Diskurs fähige Verfahrensbeteiligte
schaffen, soll der Einzelne nicht zum bloßen Objekt des Verfahrens
herabgewürdigt werden. Asylsuchende haben einen Teilhabeanspruch
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10 BVerfGE 60, 253 (290) = EZAR 610 Nr. 14 = DVBl. 1982, 888; Reinhard Marx, Kommentar
zum AsylVfG, 5. Auflage, 2003, § 31 Rdn. 12.

11 BVerfGE 56, 216 (236) = EZAR 221 Nr. 4 = InfAuslR 1981, 152.
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erkenntnisprozess ist die unabhängige, umfassende Beratung vor der
Anhörung. Gesetzgeber und Verwaltung sind dieser verfassungs-
rechtlichen Aufgabe jedoch bislang nicht gerecht geworden. Fehlen im
Asylverfahrensgesetz die gebotenen Vorschriften, die vor der Anhörung
des Asylsuchenden eine rechtskundige und unabhängige Belehrung über
die Darlegungslasten vorschreiben, bestimmt die Verwaltungs- wie auch
die gerichtliche Praxis ungeachtet dessen der Mythos eines über seine
verfahrensrechtlichen Mitwirkungs- und Darlegungslasten vollständig
ins Bild gesetzten Asylantragstellers. Belehrungen im Asylverfahren
haben indes eher standardisierten Charakter, werden regelmäßig
schematisierend, nicht jedoch – ausgerichtet an den intellektuellen und
soziokulturellen Voraussetzungen der einzelnen Asylsuchenden –
einzelfallbezogen und während der Anhörung im Verwaltungsverfahren
jeweils situationsbezogen gehandhabt. Den Einzelentscheidern ist
überdies regelmäßig gar nicht bewusst, welche Bedeutungsschwere den
von ihnen gewählten Formulierungen im Kontrollverfahren zukommen
kann. Zumeist reicht den Gerichten die Unterzeichnung des Protokolls
und damit die formale Kenntnisnahme der vorangestellten schematisierten
Belehrung, um als Bezugspunkt für die Tatsachenfeststellung und Glaub-
haftigkeitsprüfung an einen vollständig mit den komplizierten materiell-
und verfahrensrechtlichen Besonderheiten des Asylrechts vertrauten
Asylsuchenden anzuknüpfen, der zudem für alle Formulierungen des
Protokolls einzustehen hat, obwohl für ihn der Prozess der Zusammen-
fassung seiner Äußerungen sowie die Wahl der juristisch so inhalts-
geladenen Formulierungen weder durchschaubar noch kontrollierbar ist.
Weil es an einer situationsbezogenen Belehrung der Antragsteller und
damit an ihrer Fähigkeit zur Teilnahme am Rechtserkenntnisprozess fehlt,
bei der Bewertung des Sachvorbringens jedoch gerade diese Fähigkeit
vorausgesetzt wird, erscheinen asylrechtliche Entscheidungen für
Betroffene wie auch für die interessierte Fachöffentlichkeit häufig so
abstrakt, praxisfremd und nicht mehr nachvollziehbar: Der Mythos
reproduziert aus sich heraus pseudorationale Begründungen.
Da der Gesetzgeber nicht handelt und weder mit dem gescheiterten
Zuwanderungsgesetz noch mit dem aktuell vorliegenden Entwurf zu
erkennen gegeben hat, dass er den verfassungsrechtlichen Anforderungen
an die Gestaltung des Asylverfahrens nachkommen will, ist die Ver-
waltung gefordert. Auch ohne gesetzgeberische Ermächtigung kann sie
geeignete Vorkehrungen treffen, um einen effektiven Zugang zu einem
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hunderts im Zentrum des öffentlichen Interesses. Je nach der politischen
Wetterlage wird der Asylmissbrauch politisch medial aufgebauscht und
gerät die Asylbehörde unter Rechtfertigungszwang. Zwar erscheint deren
Mitarbeitern die tägliche Feststellungspraxis als ein Akt der Gewohnheit
und Routine, doch das Ergebnis in seiner Gesamtheit, die Anerken-
nungsquoten, werden politisch instrumentalisiert, verstärken gesell-
schaftliche und politische Polarisierungen. Wohl wie kaum ein anderer
Verwaltungszweig bestimmen hochpolitisierte Rahmenbedingungen die
Asylverwaltung. Will man der Asylbehörde gerecht werden, muss man
diese spezifischen Voraussetzungen der Rechtsanwendung berück-
sichtigen. Hinzu kommt, dass wohl – wie kaum ein anderes Rechtsgebiet
– das Asylrecht von subjektiven Voraussetzungen abhängig ist und
deshalb hohe Anforderungen an die Einzelentscheider stellt. Gewichtige
politische Interessen einerseits und nahezu ausschließlich subjektive, einer
objektiven Überprüfung nur eingeschränkt zugängliche Voraussetzungen
andererseits, machen das Asylrecht in besonderer Weise verwundbar.
Die Einzelentscheider haben das subjektive Asylvorbringen einer Glaub-
haftigkeitsprüfung zu unterziehen: In der Gemengelage von mehr oder
weniger glaubhaftem Vorbringen, standardisierten Vorträgen, offen-
sichtlich in vollem Umfang unwahren Behauptungen, lediglich teilweise
nicht zutreffenden Darlegungen, intellektuell völlig überforderten Asyl-
suchenden und psychisch blockierten Rechtssuchenden fällt es schwer,
den Kern des Sachvorbringens zu überprüfen. Die Versuchung liegt nahe,
eigenen negativen Erfahrungen sowie nicht reflektierten verallgemeinerten
Überzeugungsgewissheiten zu folgen, zumal diese scheinbar durch die
öffentliche Berichterstattung über den Asylmissbrauch bekräftigt werden.
Da die Beweiswürdigung nur begrenzt überprüfbar ist, verfestigt sich
so das allgemeine Vorurteil, dass das Asylverfahren nahezu ausschließlich
durch Antragsteller ohne legitime Fluchtgründe missbraucht wird. Bislang
fehlt jedoch ein kritischer Diskurs über die Legitimität von Fluchtgründen
in einer aus den Fugen geratenen Welt. Ein derartiger Diskurs ist zwingend
geboten, um in der Praxis der Asylbehörde, aber auch der Verwaltungs-
gerichte festgefahrene Denk- und Bewertungsmuster in Frage zu stellen
und die Diskussion über den angeblichen Missbrauch des Asylrechts zu
versachlichen.

1. Wirksame Beratung vor der persönlichen Anhörung
Unabdingbar für die wirksame Teilhabe der Asylsuchenden am Rechts-
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Rechtsbeistand beigeordnet wird. Durch geeignete gesetzgeberische
Maßnahmen sollte Vorsorge getroffen werden, dass Asylsuchenden,
die schlüssig auf erlittene Folterungen oder sexuelle Gewalt hinweisen,
unverzüglich die Einreise zur Durchführung des Asylverfahrens
gestattet wird. Darüber hinaus sollte gesetzlich geregelt werden, dass
protokollierte Angaben des Asylsuchenden beim Bundesgrenzschutz
vom Bundesamt nicht zu seinen Lasten gewertet werden sowie das
Verwaltungsgericht im Eilrechtsschutzverfahren den Asylsuchenden
persönlich anhören muss, wenn es den begehrten Eilrechtsschutz
versagen will.

2.  Anforderungen an die persönliche Anhörung
Die persönliche Anhörung nach § 24 Abs. 1 Satz 2 AsylVfG ist das
zentrale Herzstück des Asylverfahrens. Denn im auf die Prüfung
individueller Verfolgungsbehauptungen angelegten Verfahren ist die
persönliche Anhörung von maßgeblicher Bedeutung.14 Das wichtigste
Erkenntnismittel ist der Antragsteller selbst. Mit Rücksicht darauf kommt
dem persönlichen Vorbringen und dessen Würdigung im Asylverfahren
gesteigerte Bedeutung zu.15 Der Asylsuchende befindet sich typischer-
weise in Beweisnot. Er ist als »Zeuge in eigener Sache« zumeist das
einzige Beweismittel. Auf die Glaubhaftigkeit seiner Schilderung und
die Glaubwürdigkeit seiner Person kommt es nach der Rechtsprechung
entscheidend an.16 Durch ein Gespräch zwischen dem Asylsuchenden
und dem Einzelentscheider kann am besten sichergestellt werden, dass
der Sachverhalt umfassend aufgeklärt, die Stichhaltigkeit des Asylgesuchs
überprüft und etwaigen Unstimmigkeiten oder Widersprüchen im Sach-
vorbringen auf der Stelle nachgegangen wird.17 Zur Asylanerkennung
kann schon allein der Tatsachenvortrag des Antragstellers führen, sofern
seine Behauptungen unter Berücksichtigung aller sonstigen Umstände
in dem Sinne glaubhaft sind, dass sich die Behörde von ihrer Wahrheit
überzeugen kann.18 Die Erfahrung des anhörenden Einzelentscheiders,
die Geeignetheit seiner Fragetechnik, sein freilich transparent zu
machendes Erfahrungswissen aus Parallelverfahren sowie die verständige
Leitung und verfahrensrechtliche Fürsorge für den Antragsteller sind
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14 BVerfGE 54, 341 (359) = EZAR 200 Nr. 1 = NJW 1980, 2641; BVerwG, DVBl. 1963,
145; Hess.VGH, ESVGH 31, 259; OVG Hamburg, InfAuslR 1983, 187.

15 BVerwGE 71, 180 (182) = InfAuslR 1985, 244 = BayVBl. 1985, 567; BVerwG, NVwZ
1990, 171 = InfAuslR 1989, 349.

16 BVerfGE 94, 166 (200 f.) = EZAR 632 Nr. 25 = NVwZ 1976, 678.
17 Hess.VGH, ESVGH 31, 259.
18 BVerwGE 71, 180 (182) = InfAuslR 1985, 244 = BayVBl. 1985, 567.

asylrechtskundigen unabhängigen Beratungssystem vor der persönlichen
Anhörung im Asylverfahren sicherzustellen. An anderer Stelle13 habe
ich hierzu folgende  Anregungen vorgestellt:
� Den Asylsuchenden sollte vor der persönlichen Anhörung ausreichend

Gelegenheit gegeben werden, sich über ihre Mitwirkungsrechte und -
pflichten durch unabhängige und rechtskundige Personen und
Organisationen bzw. durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl beraten
zu lassen.

� Rechtzeitig vor der Durchführung der persönlichen Anhörung sollte
den Antragstellern zu deren Durchführung und Vorbereitung ein
Fragebogen ausgehändigt werden, der in einer ihnen verständlichen
Sprache die wesentlichen Fragen der Darlegungslast behandelt und
die Asylantragsteller in die Lage versetzt, die aus Sicht des Bundes-
amtes entscheidungserheblichen Fragen vor der Durchführung der
Anhörung schriftlich detailliert und erschöpfend zu behandeln.

� Das Bundesamt sollte bedeutend stärker als bisher von Amts wegen
oder auf Antrag die erforderlichen Beweise erheben.

� Werden während der persönlichen Anhörung oder im weiteren Verlauf
des Verfahrens Anzeichen bekannt, die auf eine Traumatisierung oder
erhebliche psychische Belastung des oder der Asylsuchenden wegen
erlittener Folterbehandlung oder sexueller Gewalt hinweisen, so sollte
auf Antrag oder von Amts wegen das Verfahren ausgesetzt und
Gelegenheit gegeben werden, zur therapeutischen Behandlung und
zu Beweiszwecken fachärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Ergeben sich derartige Anzeichen während des anhängigen Ver-
waltungsstreitverfahrens, so sollte das Bundesamt von Amts wegen
das Verfahren mit dem Ziel der Klaglosstellung erneut aufgreifen. In
allen Fällen sollte den betroffenen Personen bereits während des
Asylverfahrens eine Aufenthaltsbefugnis mit der Möglichkeit des
erleichterten Zugangs zum Arbeitsmarkt erteilt werden.

� Im Flughafenverfahren sollten diese Vorschläge entsprechend um-
gesetzt werden. Insbesondere erscheint es dringend geboten, dass die
asylrechtskundige unabhängige Beratung nicht erst wie derzeit nach
der Bekanntgabe des ablehnenden Verwaltungsbescheids, sondern vor
der persönlichen Anhörung durch das Bundesamt erfolgt sowie dem
Asylsuchenden von Amts wegen während der Anhörung ein kostenloser
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13 Reinhard Marx, Kommentar zum AsylVfG, 5. Auflage, 2003, Vorwort, S. IX f.; ders.,
Stellungnahme zum Entwurf eines Zuwanderungsgesetzes vom 1. Januar 2002, BT, 14. WP,
Prot. Nr. 83 des Innenausschusses, S. 165 f.
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Befragungstechnik verletzt den auch im Verwaltungsrecht herrschenden
Grundsatz von Treu und Glauben und programmiert strukturell das
Offensichtlichkeitsurteil. Die geforderte loyale und verständnisvolle
Führung der Anhörung setzt demgegenüber voraus, dass dem Asyl-
suchenden zunächst die notwendige Zeit und Ruhe gegeben wird, von
sich aus zusammenhängend die einzelnen Ereignisse und persönlichen
Erlebnisse darzustellen. Der Einzelentscheider hat sich hierbei darauf
zu beschränken, durch verständnisvolle ergänzende Fragen dem Antrag-
steller zu helfen und zu leiten und diesen gegebenenfalls im Blick auf
die Substanziierungspflichten auf mögliche rechtliche Gesichtspunkte
hinzuweisen. Er mag auch den ausufernden Sachvortrag auf die wesent-
lichen Tatsachenfragen zurückführen, jedoch stets in einer Weise, die
nicht zu Irritationen und Verunsicherungen führt.

4. Umfassende und gezielte Fragetechnik
Die Einzelentscheider haben Widersprüchen im Sachvortrag ebenso
nachzugehen wie sie auf dessen Vollständigkeit hinzuwirken haben.21

Ergeben sich zwischen dem bisherigen Sachvortrag und dem Vorbringen
in der Anhörung oder innerhalb des Sachvortrags in der Anhörung
Widersprüche in Ansehung entscheidungserheblicher Tatsachen-
komplexe, sind diese an Ort und Stelle durch Vorhalte aufzuklären.22

Die Behörde hat die Verfahrensherrschaft. Sie hat durch Vorhalte
mögliche Widersprüche, Ungereimtheiten und sonstige Unklarheiten von
Amts wegen aufzuklären, nachdem der Antragsteller den Sachverhalt
zusammenhängend dargestellt hat. Derartige Vorhalte dienen ja gerade
dazu, dem Antragsteller Gelegenheit zu geben, Fehler und Erinnerungs-
lücken zu überprüfen sowie tragfähige Entscheidungsgrundlagen zu
schaffen. Nach den gemachten Erfahrungen unterbleiben derartige
Vorhalte jedoch sehr häufig. Im schriftlichen Bescheid werden dem
Asylsuchenden sodann angebliche Unstimmigkeiten, Ungenauigkeiten
und Widersprüche in seinem Sachvorbringen entgegengehalten, ohne
dass ihm in der Anhörung Gelegenheit eingeräumt wurde, auf eine
entsprechende gezielte Frage konkret Stellung nehmen zu können.

PROBLEME DES ASYL- UND FLÜCHTLINGRECHTS

21 OVG Saarland, InfAuslR 1983, 79; zur Würdigung von Widersprüchen s. BVerwG, InfAuslR
1989, 349 = NVwZ 1990, 171 = Buchholz 402.25 § 1 AsylVfG Nr. 113; OVG MW, AuAS
2000, 221; s. auch VG Meiningen, NVwZ-RR 2000, 252.

22 Vgl. BVerfG (Kammer), InfAuslR 1991, 85; BVerfG (Kammer), InfAuslR 1992, 94 (95); BVerfG
(Kammer), InfAuslR 1992, 231 (233); BVerfG (Kammer), InfAuslR 1999, 273 (278); BVerfG
(Kammer), InfAuslR 2000, 254, (258).

wichtige Erkenntnismethoden, um die Wahrheit der vorgetragenen
persönlichen Erlebnisse überprüfen zu können.

3. Verständnisvolle und loyale Verhandlungsführung
Wesentlich für eine verfahrensrechtlich einwandfreie Gestaltung der
Anhörung im konkreten Einzelfall ist, dass der Antragsteller zu Beginn
der Anhörung in einer seiner Person gemäßen Art und Weise über das
ins Bild gesetzt wird, worauf es für ihn und die Entscheidung über sein
Ersuchen ankommt, und dass der Einzelentscheider die Anhörung loyal
sowie verständnisvoll führt.19 Insbesondere die Art der behördlichen
Aufklärung des Reiseweges und die Dominanz, die dieser Sachkomplex
während der Anhörung einnimmt, führen jedoch regelmäßig zu
Irritationen und erheblichen Verunsicherungen bei den Asylsuchenden,
die deshalb häufig zu unzulänglichen und unvollständigen Angaben bei
der anschließenden Darlegung der Asylgründe führen. Demgegenüber
folgt nach der obergerichtlichen Rechtsprechung aus der glaubhaften
Darlegung der Verfolgungsgründe ein „Vorschuss auf Vertrauen“ in
Ansehung der zutreffenden Schilderung des Reisewegs.20 Daraus ist die
Folgerung zu ziehen, dass die bisherige Befragungspraxis umzukehren
ist und zunächst die asylbegründenden Tatbestände zu ermitteln sind,
bevor der Reiseweg aufgeklärt wird. Darüber hinaus führen – wie bereits
erwähnt – die Vielzahl von Fragen zu Beginn der Anhörung, die der
Aufklärung der für die Rückführung des Antragstellers erforderlichen
Tatsachen dienen, zu erheblichen Irritationen und sind diese mit der
verfassungsrechtlichen Verpflichtung zur loyalen und verständnisvollen
Verhandlungsführung unvereinbar.

Unzulässig ist es darüber hinaus, dass – wie häufig beobachtet –
Einzelentscheider, inspiriert durch kriminalistische Befragungstechniken,
in die zusammenhängende Darlegung der Fluchtgründe durch den
Antragsteller dadurch intervenieren, dass unvermittelt Fragen zu völlig
anderen Tatsachenkomplexen gestellt und im späteren Verlauf der
Anhörung dem Antragsteller Vorhaltungen gemacht werden, er habe
bestimmte wesentliche tatsächliche Gesichtspunkte bei der Darlegung
des entsprechenden Sachkomplexes nicht angegeben. Eine derartige
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19 BVerfGE 94, 166 (204) = EZAR 632 Nr. 25 = NVwZ 1996, 678.
20 OVG Rh-Pf, AuAS 1999, 67.
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vorgetragen wurden, aber ohne viel Müheaufwand als nicht erlebnis-
fundierte Aussagen erkennbar sind. Der Ausgang des Dramas erscheint
unabwendbar, doch dem Ende geht die Qual voraus: Je zahlreicher und
bedrängender die hierauf bezogenen richterlichen Vorhalte, desto
variantenreicher die hilflosen und jeweils angepassten Erklärungsversuche
des Klägers.

Asylsuchende verspüren regelmäßig den Drang, nach Möglichkeit die
an sie gestellten Fragen zu beantworten, um nicht als unhöflich zu
erscheinen. Überdies erleben sie die Anhörung als Prüfungssituation;
Fragen, die nicht beantwortet werden, senken aus ihrer Sicht die
Erfolgschancen, sind Beleg für Prüfungsversagen. Dieses strukturelle
Defizit hat seinen Grund auch darin, dass Verfolgungsgefahren mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit drohen müssen, ein nur als möglich
dargestelltes Verfolgungsrisiko mithin zur Asylversagung führt. Zwar
dient die Tatsachenermittlung der Erarbeitung von Prognosetatsachen,
die mit Gewissheit feststehen müssen. Auch Nichtwissen oder Mut-
maßungen über bestimmte Ereignisse steht der Bildung der Über-
zeugungsgewissheit von den die Prognosebasis in ihrer Gesamtheit
bildenden Tatsachen nicht entgegen, wenn der Einzelentscheider aus dem
Gesamtergebnis der Befragung den Schluss zieht, dass er dem Antrag-
steller glaubt.25 Die gebotene Differenzierung zwischen Prognose-
einschätzungen und der Erarbeitung der Prognosetatsachen verwischt
sich jedoch häufig in der Verwaltungspraxis mit der Folge, dass die
Einräumung von Nichtwissen als Beleg für die fehlende Glaubhaft-
machung angesehen wird, weil unzulässigerweise bei der Erarbeitung
der tatsächlichen Entscheidungsgrundlagen der Maßstab der über-
wiegenden Wahrscheinlichkeit angewendet wird.26

Soziokulturelle, aber auch verfahrensrechtliche Gründe führen deshalb
typischerweise dazu, dass Mutmaßungen mit Gewissheit vorgetragen
werden. Da, wo ein eindeutiges Bekenntnis zum Nichtwissen gefordert
wäre, kleiden Asylsuchende ihre Spekulationen in die Form positiven
Wissens. Dies ist in aller Regel erkennbar und erfordert gezielte
Rückfragen, die jedoch zumeist unterbleiben. Das Ergebnis ist ein
widerspruchsvolles Sachvorbringen. Ein typischer Fehler ist insbe-
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25 BVerwGE 71, 180 (182) = EZAR 630 Nr. 17 = NVwZ 1985, 685 = InfAuslR 1995, 244.
26 Zu den unterschiedlichen Maßstäben s. BVerwGE 71, 180 (182).

Das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich hervorgehoben, dass
bei gegebenem Anlass klärende und verdeutlichende Rückfragen
angezeigt sind.23 Unterbleiben derartige Vorhalte, obwohl diese sich der
Behörde hätten aufdrängen müssen, dürfen dem Antragsteller dadurch
entstehende Ungereimtheiten und Unzulänglichkeiten in der Darlegung
des Verfolgungs- und Fluchtgeschehens im Asylbescheid nicht zur Last
gelegt werden, es sei denn, es handelt sich um derart wesentliche Fragen,
dass man von einem durchschnittlich intellektuell veranlagten Asyl-
suchenden die Ausräumung derartiger Umstände aus eigener Initiative
erwarten kann. Dies dürfte allerdings eher der ganz seltene Ausnahmefall
sein. Daher ist die intellektuelle Unfähigkeit, einen Geschehensablauf
im Zusammenhang zu schildern, sowohl bei der Sachverhaltsermittlung
wie bei der Beweiswürdigung angemessen zu berücksichtigen.24 Häufig
unterbleiben indes gezielte Nachfragen und erscheint dadurch das
Sachvorbringen erlebnisarm.

5. Verpflichtung zur Konzentration der Ermittlungen auf
erlebnisfundierte Aussagen
Ein typischer, weit verbreiteter Ermittlungsfehler folgt aus der un-
reflektierten Entgegennahme von mit Gewissheit vorgetragenen Er-
klärungen, die sachlogisch indes nur Mutmaßungen sein können. Nach
den Erfahrungen mit der Verwaltungspraxis scheint es sich hier um ein
strukturelles Defizit zu handeln, das die Schutzlücke zu Lasten Schutz-
bedürftiger vertieft, aber auch gravierende Folgen für den auf Plausibilität
und Richtigkeitsgewähr angelegten Asylbescheid hat. Einzelentscheider,
aber auch Verwaltungsrichter, beachten häufig nicht, dass Asylsuchende
bei der Darlegung ihres Verfolgungs- und Fluchtgeschehens nicht
zwischen positivem Wissen, also erlebnisfundierten Aussagen, und
Mutmaßungen differenzieren können. Vielmehr kleiden sie Wissen von
Hörensagen, tatsächliche Schlussfolgerungen, Einschätzungen eines
möglichen Geschehensablaufs und Mutmaßungen in die Form positiven
Wissens. Asylrechtlich spezialisierte Rechtsanwälte könnten zahllose
Tragikomödien über das gegenseitige Nichtverstehenkönnen oder –
wollen protokollieren, wie Verwaltungsrichter in der mündlichen Ver-
handlung – reduktionistisch auf Widersprüche fixiert – Asylsuchende
an Aussagen beim Bundesamt festhalten, die dort mit Gewissheit
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eine lediglich eingeschränkte Darlegungslast trifft.27

V. Beweiswürdigung
Nach der Rechtsprechung spielen die Art der persönlichen Einlassung
des Asylsuchenden, seine Persönlichkeit, insbesondere seine Glaub-
würdigkeit bei der Würdigung und Prüfung der Tatsache, ob er gute
Gründe zur Gewissheit der Behörde dargetan hat, eine entscheidende
Rolle.28 Es ist zutreffend, dass die Art der Einlassung und der Eindruck
von der Gesamtpersönlichkeit des Antragstellers dem Bundesamt in aller
Regel eine konkrete Überprüfung der von ihm vorgetragenen Tatsachen
ermöglicht. Deshalb bestehen gegen die häufig zu beobachtende Abgabe
der Akte an einen Einzelentscheider, der die Anhörung nicht durchgeführt
hat, gewichtige Bedenken. Gegen die durch die Verwaltungspraxis und
Rechtsprechung regelmäßig vorgenommene Gleichsetzung von Glaub-
würdigkeit und  Glaubhaftigkeit29 sind gleichwohl gewichtige metho-
dische Einwände anzumelden. Die Glaubhaftigkeit der Sachangaben ist
nach immanenten Kriterien, logische Konsistenz, Strukturgleichheit,
Konkretheit, individuelle Prägung und Detailreichtum, zu beurteilen.
Grundvoraussetzung für eine sachgerechte Prüfung der Glaubhaft-
machung ist insoweit aber, dass die Tatsachen verfahrensfehlerfrei
festgestellt worden, also die aufgezeigten Grundsätze einer sachgerechten
Tatsachenermittlung beachtet worden sind. Andererseits gibt es keinen
Erfahrungsgrundsatz, dass widersprüchliches Sachvorbringen als solches
bereits zur Unglaubhaftigkeit des Sachvorbringens insgesamt führt.30

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Rechtsanwender mit deutlichen
Worten darauf hingewiesen, dass Asylsuchende von verschiedensten
Stellen Hinweise erhalten, deren Bedeutung sie nicht verstehen und deren
mögliche Auswirkungen sie nicht übersehen, von denen sie sich aber
gleichwohl beeinflussen lassen.31 Es bedarf einer geschärften Sensibilität
für die besondere Situation der Asylsuchenden, die auf Grund ihrer
Flucht- und Verfolgungserlebnisse ohnehin in ihrem Selbstwertgefühl
deutlich erschüttert und zumeist nicht in der Lage sind, die vielfältigen
auf sie in der Exilsituation einströmenden äußeren Einflüsse kritisch zu

PROBLEME DES ASYL- UND FLÜCHTLINGRECHTS

27 Vgl. BVerwG, InfAuslR 1982, 156; BVerwG, InfAuslR 1983, 76; BVerwG, InfAuslR 1984,
129; BVerwG, InfAuslR 1989, 350; s. hierzu im Einzelnen Reinhard Marx, Kommentar zum
AsylVfG, 5. Auflage, 2003, § 25 Rdn. 7 ff.

28 BVerwG, DVBl. 1963, 145.
29 BVerwG, DVBl. 1963, 145; kritisch hierzu Angela Birck, Traumatisierte Flüchtlinge, 2002,

S.14, 18 f.
30 OVG MW, AuAS 2000, 221; s. auch VG Meiningen, NVwZ-RR 2000, 252.
31 BVerwG, InfAuslR 1989, 349 = NVwZ 1990, 171 = Buchholz 402.25 § 1 AsylVfG Nr. 113.

sondere, dass Asylsuchende die Umstände, die Anlass zu ihrer Ge-
fährdung geben, als feststehende Tatsachen vortragen, obwohl sie
erkennbar etwa aus der Festnahme eines politischen Gesinnungsgenossen
lediglich Schlussfolgerungen darlegen können. Auch hier unterbleiben
in aller Regel Nachfragen, die darauf abzielen, den Tatsachenstoff zu
ermitteln, der erlebnisbezogenen Charakter hat. Geboten ist deshalb,
dass Tatsachenbehauptungen, die aus sachlogischen Gründen nicht
erlebnisbezogen sein können, als solche bezeichnet werden und der
Antragsteller bei der Aufklärung der Kausalkette, also der Verdichtung
der sich auf ihn zuspitzenden Verfolgungsgefahr, verständnisvoll geleitet
und unterstützt wird. Da der Sachvortrag indes als standardisiertes
Muster erscheint, fehlt es häufig am guten Glauben und unterbleiben
deshalb unterstützende und gezielte Rückfragen.

Erlebnisfundiert ist regelmäßig lediglich das erste Teilstück der Kausal-
kette, etwa der warnende Anruf des Freundes, das Nichterscheinen des
Gesinnungsgenossen am vereinbarten Treffpunkt, die beobachtete oder
von Dritten berichtete Festnahme von Freunden, die polizeiliche Warnung,
sich politisch anzupassen. Die sich an dieses erlebnisbezogene Ereignis
anschließenden Folgeereignisse sind regelmäßig dem eigenen Erfahrungs-
bereich des Asylsuchenden versperrt. Gleichwohl werden sie von diesen
als feststehend behauptet, weil für sie die Preisgabe ihres Namens unter
der Folter keine Möglichkeit, sondern Gewissheit ist. Hier öffnet sich
die verfahrensrechtliche Einbruchstelle allgemeiner gesellschaftlicher
Vorbehalte gegen Asylsuchende: Weil der gute Glaube an die Legitimität
der Verfolgungsgründe weitgehend abhanden gekommen ist, erscheint
das erlebnisbezogene erste Teilstück der Kausalkette als standardisiertes
Verfolgungsvorbringen und unterbleibt deshalb häufig die mühevolle
und schwierige Aufklärung des weiteren Verfolgungsgeschehens. Es
widerspricht indes dem Gebot einer verständnisvollen und loyalen
Aufklärung, unwidersprochen als Mutmaßungen erkennbare Tatsachen-
behauptungen, die jedoch vom Antragsteller als feststehende Tatsachen
vorgetragen werden, nicht aufzuklären und den Asylbescheid mit hierauf
aufbauenden Widersprüchen zu begründen. Häufig wird hierbei auch
nicht bedacht, dass die in Gang gesetzte Kausalkette erst auf Grund der
die allgemeinen Verhältnisse (Repressionsstrukturen) im Herkunftsland
bestimmenden Umstände Konturen gewinnt, für die den Antragsteller
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Paul Spiegel
Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland

Fragt man ältere Zeitgenossen, was sie mit dem Begriff „osteuropäisches
Judentum“ verbinden, dann fallen häufig Antworten wie „Schtetl“, „der
Milchmann Tewje“, „Jiddisch“ oder auch „Bilder von Chagall“.
Assoziationen also, die durchaus zutreffend sind, zugleich aber das
Ostjudentum mit einer Idylle in Zusammenhang bringen, die es so nie
gab. Die stimmungsvollen Bilder des aus dem weißrussischen Witebsk
stammenden Malers Chagall wie auch das anrührend-unterhaltsame
Musical „Anatevka“ von Sholem Alejchem verklären eine unterge-
gangene Welt, die unter anderem durch enormen kulturellen Reichtum,
tiefe Religiosität und ein ausgeprägtes Zusammengehörigkeitsgefühl
gekennzeichnet war. Vor allem aber auch durch große Armut, Entrechtung
und die Angst vor Übergriffen. Die Menschen in den jüdischen Schtetl,
jenen Kleinstädten in Osteuropa mit jüdischer Bevölkerung, lebten
umgeben von einer ihnen fremden und feindlich gesonnenen Welt, ob
nun in Polen, Litauen oder dem zaristisch und kirchlich-antisemitischen
Russland. Viele Schtetl-Bewohner hatten düstere Vorahnungen und teilten
das von dem Schriftsteller Joseph Roth so schrecklich treffend
beschriebene „historische Gefühl, genährt durch Erfahrungen, dass die
Juden die ersten Opfer aller Blutbäder sind, welche die Weltgeschichte
veranstaltet“. Ein Gefühl, das sich durch die Pogrome in Russland in
Folge des Attentats auf Zar Alexander II. 1881 und dann endgültig mit
dem Aufstieg Hitlers in den Dreißigerjahren des letzten Jahrhunderts
bestätigen sollte. Das vermeintlich romantische Schtetl des Milchmanns
Tewje verschwand, weil er und seine jüdischen Glaubensbrüder und -
schwestern aus ihrer Heimat vertrieben und Millionen von ihnen ermordet
wurden.

„Wann, wenn nicht jetzt?“
– Die jüdischen Auswanderer aus den
früheren GUS-Staaten und ihre Inte-
gration in das jüdische Gemeinde-
leben in Deutschland

hinterfragen. Die Feststellung von asylbegründenden Tatsachen ist
fürwahr keine leichte Aufgabe; sie vollzieht sich in einem durch vielfältige,
heterogene Interessen geprägten Spannungsfeld. Für die erforderliche
Sensibilität  bedarf es innerer Unabhängigkeit. Denn die allgemeinen
gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sind derzeit so
ermutigend nicht.
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